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Fragen unserer Zeit
Zum hundertsten Erscheinen der Schriftenreihe »Fragen der Freiheit«

Heinz Hartmut Vogel

Die Schriftenreihe »Fragen der Freiheit« wurde 1957 mit einem 
ersten grundlegenden Beitrag zur Kulturordnung in einer freiheitlich
demokratischen Gesellschaft eingeleitet. Er begann mit dem Satz: 
»Von der Mehrzahl der Zeitgenossen noch unbemerkt, hat sich in den 
letzten beiden Jahrzehnten eine allmähliche Wandlung des Problem
komplexes vollzogen, den man die soziale Frage nennt.« Und etwas 
später: »Die soziale Frage hat ihren Schwerpunkt von der wirtschaft
lichen Ebene auf die kulturell-geistige verlagert.«

Die periodisch wiederkehrenden Absatzkrisen mit Arbeitslosigkeit 
bei gleichzeitig überfüllten Warenlagern gehören der Vergangenheit 
an. Heute gelingt.es —- wenn auch mit noch unzureichenden konjunk
turpolitischen Mitteln — den Wirtschaftsprozeß in Gang zu halten. 
Durch Dauervollbeschäftigung und steigenden allgemeinen Wohlstand 
könnte durchaus auch die noch bestehende krasse soziale Ungleichheit 
zwischen reich und arm in nicht, allzu ferner Zukunft überwunden 
werden. Viele Anzeichen sprechen dafür. Auch ohne gesetzliche Rege
lung beteiligen immer mehr Betriebe ihre Mitarbeiter über den tarif
lichen Lohn hinaus am wachsenden Produktivvermögen. Die Tage des 
alten Gegensatzes von Kapital und Arbeit dürften, auch ohne gewalt
same »systemverändernde« Eingriffe von außen, gezählt sein.

Obwohl der Prozeß in Richtung Einkommensgerechtigkeit im 
Gange ist, besteht jedoch die Gefahr, daß dem Einzelnen die Früchte 
dieser Entwicklung: Selbstbestimmung, Selbst- und Mitverantwor
tung, Mitbestimmung am Arbeitsplatz, Mitbeteiligung am gemeinsa
men Arbeitsertrag kurz vor Erreichen dieses Zieles aus der Hand ge-
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nommen werdendurch eine falsch verstandene Demokratisierung und 
Sozialisierung der Arbeit, der Arbeitsmittel und der Arbeitsergeb
nisse. Vielen geht offenbar die Entwicklung zu einem gerechteren Aus
bau der Gesellschaft zu langsam. Daher der Ruf nach mehr Demokra
tie. Aber schon bei der Auslegung der Begriffe »Demokratie« und 
»Gerechtigkeit« scheiden sich die Geister.
Bedeutet mehr Demokratie mehr Freiheit des Einzelnen?
Was leistet die Demokratie für die soziale Gerechtigkeit?
Was heißt folglich Demokratisierung der Gesellschaft?

Ob wir die menschengemäße Antwort auf diese Fragen finden und 
die entsprechenden ordnungspolitischen Folgerungen ziehen können, 
wird auf lange Zeit über unsere gesellschaftliche Zukunft — über per
sönliche Freiheit oder totalitäre Unfreiheit — entscheiden. Denn von 
Anfang an trägt die Demokratie einen Januskopf, mit dem einen Ge
sicht auf die Freiheit, mit dem anderen auf die Gleichheit gerichtet. 
Die treibende demokratische Kraft war ursprünglich die Freiheit, die 
allen Bürgern in gleicher Weise zuteil werden sollte. Gleiche Freiheit 
für Alle war die Forderung. Unsere Zeit ist von neuem erfüllt von 
einer vertieften Sehnsucht nach Befreiung. Der Ruf nach Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit kündigte im achtzehnten Jahrhundert die 
Morgenröte einer umfassenden politischen Freiheit an, die im zwan
zigsten Jahrhundert ihre Erfüllung finden soll. Mit einer bisher nicht 
gekannten Entschiedenheit lehnt die Jugend, und nicht nur diese, 
heute die überkommenen autoritären Lebensformen ab.

Gesellschaftliche Autorität und Herrschaft beruhten in der Vergan
genheit vorwiegend auf unmittelbarer rechtlich-politischer Machtaus- 
ühung von Menschen über Menschen. Mit den politischen Vorrechten 
hat die freiheitliche Demokratie endgültig gebrochen. Die politische 
und rechtliche Gleichheit Aller ist erreicht. Die wirtschaftliche Macht, 
die auf der künstlichen Knappheit des Kapitals und der natürlichen 
Knappheit des Bodens und seiner Schätze beruht, ist — wenn auch 
nicht endgültig überwunden, so doch als lösbares Problem er
kannt. Starr und aus sich heraus zur Wandlung unfähig sind die 
Machtstrukturen der obrigkeitlich verfaßten Bildungsinstitutionen der 
Schule und Hochschule. Um deren Entmachtung geht es heute.

Man täusche sich jedoch nicht mit der Hoffnung, die Befreiung des 
Bildungswesens durch seine »Demokratisierung« erreichen zu können.
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Man würde damit lediglich ein rechtlich-politisches Entscheidungsprin
zip, den Mehrheitsbeschluß, auf Fragen der Wahrheitsfindung, auf 
Wissenschaft, Kunst und Weltanschauung übertragen. Die geistige 
Freiheit würde in der »Tyrannei der Mehrheit« (Alexis de Tocque- 
ville) enden.

Die rechtliche Struktur der traditionellen Bildungseinrichtungen ist 
als solche autoritär, da sie freie, spontane Alternativen aus der Gesell
schaft nicht zuläßt. Mit der Daumenschraube des exklusiven Berechti
gungssystems übt die vom Staate allein zu Erziehung und Bildung au
torisierte Institution Schule ungebrochen seit der Zeit des Absolutismus 
die Macht über die von ihr abhängigen Schüler und Studenten, Eltern 
und Lehrer aus.

Die Freiheitsbewegung und die Freiheit des Einzelnen sind im zwan
zigsten Jahrhundert nicht von der ökonomischen Seite bedroht. Mit 
der Sicherung der Arbeitsplätze und der steigenden Einkommen ist die 
demokratische Chancengleichheit und damit die Möglichkeit, von den 
verfassungsmäßigen Freiheitsrediten Gebrauch zu machen, weitgehend 
hergestellt. Nur im Bildungswesen ist das »Recht auf die freie Entfal
tung der Persönlichkeit« durch den Anspruch des Staates, die Bildung 
zu verwalten, Bildungsziele zu setzen, Prüfungen abzuhalten und Be
rechtigungen zu erteilen^ eingeschränkt.

Die Quellen, aus denen die Demokratie von Anfang an ihre Kraft 
schöpfte, die Gedankenfreiheit, die freie Urteils- und Meinungsbil
dung — das allein ist Bildungsfreiheit — drohen seit Einführung des 
staatlichen Schulobligatoriums durch die absoluten Fürsten zu versie
gen. Voraussetzung und Inhalt der zu erstrebenden demokratischen 
Freiheit ist die freie geistige Entfaltung jedes Einzelnen. Gleicher 
freier Zugang zu den Bildungsgütern und rechtlich gesicherter freier 
geistiger Wettbewerb der Bildungsanschauungen und Bildungsange
bote ist das Ziel wahrer demokratischer Bildungspolitik.

Neben dem eingeborenen Gerechtigkeitssinn muß im jungen Men
schen ebenso stark der Freiheitssinn geweckt und gefördert werden.

In »Fragen der Freiheit« wird die gesellschaftliche Freiheit nicht 
nur als positivistische Rechtskonvention zur gegenseitigen Toleranz 
aufgefaßt, sondern als Grundanliegen der Menschennatur selbst. Die 
Würde des Menschen, die zu achten und zu schützen oberstes Gesetz 
unserer Verfassung ist, beruht auf seinem selbständigen Denken und
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Gewissen, das befähigt ist, den Wahrheitsgehalt und den Wahrheits
zusammenhang der Welt zu erkennen. Den Menschen bewegt ein tief 
in seinem Wesen begründetes Bedürfnis nach Lebensübereinstimmüng 
mit den erkannten Wahrheiten. Darauf beruht das Vertrauen des 
Verfassungsgebers in die — gesellschaftlich zu sichernde — autonome 
Wesensnatur des Menschen. Dieses Integrationsbedürfhis' schon im 
jungen Menschen zu stärken, die Kraft, Zusammenhänge denkerisch 
zu erkennen und sozial zu betätigen, zu fördern, kann allein der Sinn 
der Erziehung in einer Gesellschaft freier Menschen sein.

Der gesellschaftliche Zustand entspricht nur dann der Forderung 
nach sozialer Gerechtigkeit, wenn die im einzelnen begründete Frei
heit in der rechtlich gesicherten Freiheit des anderen ihre Erfüllung er
findet.

Wenn man allerdings unter Demokratie nicht gleiche Freiheitsrechte 
aller, sondern Gleichheit aller versteht, und glaubt, sie durdi 
Gleichheit der Erziehung, Gleichheit der Bildung, der Weltanschauung 
und des Wissens zu festigen — eine Gefahr, die der freiheitlichen De
mokratie nicht erst seit Bestehen der »Volksdemokratien« droht — 
dann handelt man nur folgerichtig, wenn man der Staatsbürokratie 
das Erziehungswesen überantwortet. Selbst wenn man unterstellt, daß 
der demokratische Staat seinen Bildungsplänen keine einheitliche 
Weltanschauung zugrunde legen möchte — wobei es sehr die Frage ist, 
inwieweit Wertneuträlität nicht sogar eine höchst bedenkliche »Welt
anschauung« ist —, muß er, um der Rechtsstaatlichkeit willen, auf 
strikte Gleichheit des Bildungsangebbts, Gleichheit der Bildungsziele 
und, um Berechtigungen und Sozialcharicen erteilen zu können, auf 
Gleichheit der Prüfungsbedingungen bestehen. Bildung durch den 
Staat kann daher nur heißen: Gleiche Bildung für alle!

Pluralität und Wettbewerb sind durch die Wirtschaftsordnung der 
»Sozialen Marktwirtschaft« im Prinzip anerkannt und bedürfen nur 
des konsequenten Ausbaues. Zentralgeplant und verwaltet ist dagegen 
das Bildungswesen. Darin unterscheidet sich unsere Demokratie nicht 
von den Volksdemokratien des Ostens. Sie bedienen sich lediglich des 
Machtinstrumentes Schule mit größerer Folgerichtigkeit.

Das Prinzip der demokratischen Gleichheit kann nur auf dem recht
lich-politischen Gebiet gelten, wenn die demokratischen Freiheiten ge
wahrt werden sollen. Der demokratisch verfaßte Staat unterliegt der
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strengsten Observanz der Rechtsgleichheit. In der demokratisch ver- 
fäßten Gesellschaft gelten dagegen die gleichen Bürgerfreiheiten für 
•alle^Es ist;der Januskopf der Demokratie, der'die beiden sich bedin
genden gesellschaftlichen Kräfte'»Freiheit und Gleichheit« erst zu 

1 einem unteilbaren Ganzen macht: Zur Gleichheit in der Freiheit.
’ • Bei der Eröffnung des ersten Kongresses der Verbände freier Schu
fen in Frankfuft/Main im Oktober 1971 wurde auf den unabdingba
ren-Zusammenhang von politischer Freiheit und Erziehungsfreiheit 
hingewiesen.': Im Grunde stand der ganze Kongreß unter diesem 
Thema. Die öffentlichen Schulen in freier Trägerschaft sehen ihre Exi
stenz mit Recht in der freien demokratischen Ordnung begründet. 
Freie Schulen sind ein konstitutiver Bestandteil einer freien Gesell
schaft.. Umgekehrt wird die freiheitlich-demokratische Ordnung von 
der freien Lebensatmosphäre und Gesinnung, von dem freien Lehrer- 
Schülerverhälthis getragen und geprägt. Als eine in diesem Sinne 

•freie Schule als soziales Glied einer freien Gesellschaftsordnung wurde 
die'von -Kommerzienrat. Emil Molt 1919 gegründete »Freie Waldoff- 
sdiule« bei der Eröffnung des Frankfurter Kongresses bezeichnet.

« Vor nunmehr 125 Jahren richtete der Abgeordnete Paur in der 
Paulskirche, ebenfalls in Frankfurt/Main, den Appell an die Dele
gierten der Nationalversammlung, um der politischen Freiheit 
willen, die Erziehung der Jugend in die Hände des Volkes zurückzü- 
geben. Seine Mahnung wurde nicht gehört. Heute, in einer von Un
freiheit bedrohten Welt sind seine Worte von höchster Aktualität. Sie 
haben die Schriftenreihe »Fragen der Freiheit« mit eingeleitet und 
werden auch für die künftigen »Beitrage zur freiheitlichen Ordnung 
von Kultur, Staat und Wirtschaft« als Leitsätze gelten:

»Die Schule, wenn sie recht ihren Zweck erfüllen soll, muß den 
Menschen frei aus der Urquelle heraus entwickeln, die er in seinem 
Geiste, seinem 'Wesen lebendig fühlt. Soll aber die Schule dieses Ziel 
erreichen, so muß sie in einer freien Lebensatmosphäre atmen dürfen, 
die frei ist von jedem Nützlichkeitsprinzip, die frei ist von einem 
kirchlichen Prinzip und frei von einem vorausgestellten staatlichen. 
Das Leben und unsere ganze Zukunft verlangen ein Geschlecht, dem 
nicht von vorn herein ein abgegrenztes und vereinzeltes Ziel der Ausbil
dung gesteckt ist. Alles was wir schaffen, was die Menschheit erstrebt, 
findet seinen letzten Schutz in dem reinen Boden der Menschheit;
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darum wollen wir die Jugend schätzen-vor dem'Einfluß irgend einer 
politischen Ansicht, die der Staat für sidy geltend machen könnte. Die 
Jugend muß den Lehrer so'frei vor-sich stehen sehen, daß sie aus 
seinen. Worten, aus seinen Blicken erkennt, daß er immer nur sein 
Eigentum bietet. Der Lehrer hat der Jugend nicht bestimmte Dinge 
zur 'Abrichtüng vorzuführen, der Lehrer hat, wenn er seinen Beruf 
recht erfüllt, sich selbst der Jugend hinzugeben. Derjenige Lehrer ist 
nicht berufen für sein Amt, welcher der Jugend nichts zu geben weiß, 
als Kenntnisse. Auf solche Weise wäre Jugend sehr leicht zu unter
richten, das verstünden dann gar viele. . 1 ' 1

Das Erziehungswerk und das Unterrichtswesen, wenn es richtig auf
gefaßt wird, hat einzig und allein darin Grund und Boden, daß der 
Lehrer imstande ist und in der Lage sich befindet, sein frei entwickel
tes inneres Selbst der Jugend vorzuführen. Vermißt er in sich ein'tief 
begründetes Wissen oder einen selbständig entwickelten Charakter, 
der ihm aus Blick und Handlung spricht, daß die Jugend an demselben 
den ihren stärken kann, dann betrachte ich sein Unterrichts?- und Er
ziehungswerk als für verfehlt. : ' : •

In diesem Sinne wünsche ich, daß die Schulen in einer reinen Lebens- 
■aimosphäre erhalten werde.

Wenn Sie die Freiheit des Volkes wollen, so schaffen Sie in diesem 
Sinne freie Schulen!«
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Freie Universität ,und Verfassung*
j

Erwin Stein

I.
' In der bildungspolitischen Diskussion ist der im Thema enthaltene 
Ausdruck »Freie Universität« kaum gebräuchlich. Soweit die Freie 
Universität in Berlin in Frage steht, handelt es sich um eine staatliche 
Universität, also nicht um eine Freie Universität in dem Sinne, den 
wir hier zugrunde legen wollen. Man spricht anstelle der freien Uni
versität häufig auch von Privathochschule oder von Stiftungsuniversi
tät. Der Ausdruck »Freie Universität« lehnt sich an den Begriff der 
Freien Schule an, der eine Klarstellung und Weiterentwicklung des 
herkömmlichen Begriffes »Privatschule« ist. Die Freie Schule will eine 
Alternative zur staatlichen Schule sein; sie will öffentliche Verantwor
tung aus freier Initiative übernehmen, sie will modifizierbare Mo
delle für ein neues Verständnis und für eine neue Organisation des 
Schulwesens schaffen. Sie will jene Regelungen, jene generellen Frei
heiten und jene Mannigfaltigkeit in die Schule einbringen, ohne die 
eine Schule in der freiheitlichen Demokratie nicht bestehen kann. Der 
in der freien Schule dem staatlichen Einfluß entzogene Bereich ist 
»dadurch gekennzeichnet, daß in der Privatschule ein eigenverant
wortlich geprägter und gestalteter Unterricht erteilt wird, insbeson
dere soweit er die Erziehungsziele, die weltanschauliche Basis, die 
Lehrmethoden und Lehrinhalte betrifft... Dieses Offensein des Staa
tes für die Vielfalt der Formen und Inhalte, in denen die Schule sich 
darstellen kann, entspricht den Wertvorstellungen der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung, die sich zur Würde des Menschen und 
zur religiösen und weltanschaulichen Neutralität bekennt« (BVerfGE 
27, 200 f.).

•Vortrag, gehalten auf der 28. Tagung des Seminars für freiheitliche Ordnung vom 
23.7. bis 1.8.1972 in Herrsching/A.
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Dementsprechend konnte Freie Universität bedeuten, daß dem 
Staat auch im Hochschulwesen kein absolutes Monopol mehr zukom
men und auch Experimente privater Natur ermöglicht werden müßten, 
so daß die Organisation sich nicht an staatlichen Vorbildern orientiert 
und flexibel gestaltet, der Status der Professoren nicht nach Beamten
recht geregelt, die Aufgabenverteilung der traditionellen staatlichen 
Universität verändert und ergänzt und gesellschaftliche Initiative ent
faltet werden könnte. Das Postulat einer Freien Universität hat zwei 
Wurzeln: die eine ist die Erkenntnis, daß der pluralistische Staat der 
Gegenwart nicht mehr legitimiert ist, monopolistisch Erziehung und 
Bildung zu bestimmen, wenn auch auf seine integrierenden Funktio
nen im Interesse einer gemeinsamen grundlegend demokratischen 
Ordnung trotz der Pluralität nicht verzichtet werden kann.

Die andere Wurzel der Freien Universität liegt in den realen und 
ideologischen Strukturschwierigkeiten der Universitäten, wie die Aus
zehrung der Humboldtschen Universitätsidee, die Entwicklung der 
Universität zur Massenuniversität, die Ineffektivität der Honoratio- 
ren-Selbstverwaltung, die Verbreiterung der wissenschaftlichen Be
rufsausbildung, die sprunghafte Expansion der wissenschaftlichen 
Forschung, die Veränderung der Forschung durch die Großforschung, 
die Auflösung der Einheit der Wissenschaft in ein zusammenhangloses 
Konglomerat von Spezialwissenschaften und die ideologischen Span
nungen und Verkrampfungen von Professoren und Studenten. Diese 
Konflikt- und Drucksituationen spiegeln sich seit den 50er Jahren in 
vier Tendenzen. Zunächst bis Ende der 50er Jahre in einer Grundsatz
diskussion, die aber ohne Organ für den ideologischen Abgrund der 
Fragestellungen der Hochschulreform war und trotz einer Legion von 
Planungen und Vorschlägen folgenlos geblieben ist. Dann vom Beginn 
bis Mitte der 60er Jahre in der sozialwissenschaftlichen kritischen 
Analyse der Hochschule als einer Institution, die Gegenstand von Ver
änderungsbestrebungen war. Hier liegt das besondere Verdienst des 
Wissenschaftsrates, der westdeutschen Rektorenkonferenz und der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister; schließlich Ende der 60er 
Jahre die revolutionären Konfliktsituationen an den deutschen Hoch
schulen: den radikal-progressiven Bestrebungen stehen gegenüber eine 
funktionalistische Technokratie und konseryativ-restaurarive Bestre
bungen. Heute macht sich eine vierte Tendenz breit, nämlich die totale
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Verwirrung, die Resignation der deutschen Hochschule, die zum Teil 
einer neuen Staatsomnipotenz und zum Teil einer Vernichtung der 
Freiheit entgegenstrebt.

Steht am Ende dieser Entwicklung, wie der Fall Baden-Württem
berg zeigt, die Reformunwilligkeit der staatlichen Bürokratie und die 
Rückkehr zu Ordnungsvorstellungen der sogenannten »guten alten 
Zeit« und die Verleugnung der Prinzipien, auf denen die Universität 
politisch und geistig beruht? Oder wird es den Universitäten doch 
noch gelingen, ihr Selbstverständnis der Öffentlichkeit gegenüber 
deutlich zu machen? Muß man schließlich mit Georg Picht resignierend 
feststellen: »Universitätsintern ist das nicht zu schaffen, der Kampf 
um die Universität muß außerhalb geführt werden«?

Deshalb ist es nicht von ungefähr, daß Ende der 60er Jahre ange
sichts des Endes der militanten Studentenbewegung, der Ratlosigkeit 
und der hektischen Aktivität in der Bildungspolitik die Idee einer 
Freien Universität diskutiert wurde. Große Aufgeschlossenheit und 
Bereitschaft zur. Gründung solcher Universitäten zeigt sich in den 
Kreisen der Industrie und der Wirtschaft, die jedoch die funktionali- 
stisch-technokratischen Vorstellungen unterstützen — also: möglichst 
schnelle Ausbildung, schnell in den Beruf und guter Nachwuchs —, so
wie bei den Vertretern der F.D.P. und der CDU, die einer sogenann
ten Modelluniversität den Vorzug geben.

Widerstand gegen die Realisierung solcher Pläne leisteten und lei
sten Studentenverbände und Gewerkschaften, die eine Auszehrung 
der staatlichen Universität fürchten.

II.
Eine wissenschaftliche Würdigung des Pro und Contra und eine 

verfassungsrechtliche Prüfung setzt klare Begriffsbestimmungen vor
aus. Eine Diskussion, die davon absehen würde, würde nicht weit füh
ren; deshalb will ich zunächst untersuchen:, was bedeutet der Ausdruck 
»Freie Universität«, was ist sein Inhalt, und wie ist er im einzelnen 
abzugrenzen?

Die Freie Universität ist die Alternative zur staatlichen Universität. 
Staatsuniversitäten sind wissenschaftliche Hochschulen, die ihrer 
Rechtsstellung nach Staatsanstalten und mit dem Recht auf Selbstver
waltung ausgestattete Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 
Diese Staatsuniversitäten waren teils Gründungen von fürstlichen
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Stiftern, teils von Staaten, teils auch städtische Gründungen. Sie sind 
der obrigkeitlichen Leitung und Aufsicht unterworfen, wenn auch die 
staatliche Willensbildung in mannigfacher Hinsicht durch die akade
mische Selbstverwaltung mit dem Wahlrecht, dem Promotions- und 
Habilitationsrecht und dem Berufungsrecht eingeschränkt ist.

Diese Konstruktion ist bis heute im Grunde unverändert geblieben 
trotz gewisser Einbrüche in die Universität, wie durch Einführung 
einer Präsidialverfassung anstelle einer Rektoratsverfassung, trotz 
Änderung der Fakultäten in Fachbereiche, und trotz der zu Tage tre
tenden Wandlung zwischen der Eigenständigkeit der Universität und 
ihrer Sozialbezogenheit zum Staat und zur Gesellschaft.

Demgegenüber sind Freie Universitäten »mit staatlicher Genehmi
gung errichtete wissenschaftliche Hochschulen, in freier Trägerschaft« 
oder kürzer ausgedrückt »private wissenschaftliche Hochschulen«. 
Ihre Träger, d. h. diejenigen, die eine solche wissenschaftliche Hoch
schule errichten, betreiben, unterhalten und über sie bestimmen, sind 
weder der Staat noch eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, sondern 
entweder Einzelpersonen — man kann dann von einer Einzelstiftung 
sprechen — oder ein Kollektiv, d. h. eine Mehrheit natürlicher oder 
juristischer Personen — man kann dann von einer Kollektivstiftung 
sprechen.

Organisatorisch können sich die Freien Universitäten der Formen 
des Bürgerlichen Rechts bedienen: der privaten Stiftung, des rechts
fähigen Vereins, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der 
Genossenschaft. In der Regel wird die Stiftung unter Hinweis auf 
amerikanische Vorbilder gewählt, obgleich an sich bei den amerikani
schen Stiftungen es sich nicht um Stiftungen im Sinne des deutschen 
Rechts handelt, sondern um »charitables corporations« mit ausgespro
chen körperschaftlicher Verfassung. Bei der Stiftung des deutschen 
Rechts liegt der Vorzug darin, daß für die Errichtung und für die Un
terhaltung einer Freien Universität entscheidend ist der Dauercharak
ter der Stiftung und die Zurverfügungstellung eines Stiftungsvermö
gens, so daß der Unterhalt der privaten Hochschule allein aus den 
jährlichen Zinsen dauernd gewährleistet ist. Aber das hat auch einen 
Nachteil; denn dadurch wird einer möglichen Abhängigkeit von Spen
dern und gesellschaftlichen Kräften vorgebeugt. Die Stiftung hat aber 
noch einen weiteren Nachteil. Es darf nämlich nicht übersehen wer-
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den, daß die Stiftung nicht mitgliedschaftlich verfaßt ist. Die Stiftung 
ist kein Personenverband, sondern sie ist eine Vermögensmasse, die 
lediglich Organe und Glieder hat. Sie ist — nadi Georg Strickrodt — 
-weine, reditlidie-Organisation zur Durchsetzung des Stifterwillens«. 
•Da die Stiftung keine mitgliedschaftlich-personale Komponente hat, 
eignet der Stiftungsuniversität von Natur aus auch keine körper
schaftlich ausgebildete Selbstverwaltung. Sollen dennoch akademische 
Angehörige der Stiftungsuniversität — Professoren, Dozenten, Assi
stenten, Studenten — und gesellschaftliche Kräfte die Universität tra
gen, dann hängt es vom Stifter allein ab, wie weit er bei. der Konsti
tuierung von Kuratorien, Fachbereichen, Ausschüssen den akademi
schen und gesellschaftlichen Kräften Mitwirkungsrechte und .Einfluß 
einräumt. Hier wird gerade, der hinter der Stiftung stehende Interes- 
^senkonflikt deutlich. Man könnte diese Schwierigkeit unter Umstän
den dadurch beseitigen, daß man ..bei einer Stiftungsuniversität Stif
tung und Verein kombiniert: eine Kombination von Stiftung .als Be
darfsträgerschaft und einen eingetragenen Verein als mitgliedschaft
lich verfaßten Wissenschaftsbetrieb schafft.

Die zweite Form wäre, der rechtsfähige. Verein im Sinne des § 55 
des. Bürgerlichen Gesetzbuches. Diese Form könnte aus steuerlichen 
und mitgliedschaftlichen Erwägungen heraus gewählt werden. Es ist 
zunächst etwas verwunderlich, eine Freie Hochschule in Form einer 
GmbH zu errichten. Aber die GmbH ist durchaus gängiger Qrga- 
•nisationstyp. im Bereich der heutigen Wissenschaftspolitik. Ich erinnere 
nur an die Gesellschaft für Weltraumforschung mbH in Bad.Godes
berg, an die Gesellschaft für Kernenergieverwertung im Schiffbau und 
Schiffahrt mbH in. Hamburg, ;an .die, Kemrektorbau- und Betriebs
gesellschaft mbH in Karlsruhe und schließlich an das stark umstrittene 
Wissenschaftszentrum Berlin GmbH, das als eine verhaltenswissen
schaftliche Privatuniversität konzipiert ist. Allerdings kann eine der
artige Organisation die Freiheit der Wissenschaft leicht beeinträchti
gen, weil eine GmbH den Gesellschaftern die Möglichkeit gibt, das ge
sellschaftsrechtliche Verhältnis, insbesondere die Organisation in der 
Satzung frei auszugestalten, die Rechte der Forscher und Lehrer zu
gunsten des geschäftsführenden Direktors einzuschränken oder die Ge
sellschafterversammlung omnipotent gegenüber Professoren und Stu
denten zu machen, und dadurch der Demokratisierung zu entgehen.
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Die Reditsform der Genossensdiaft — das ist eine weitere Möglich* 
keit, eine Freie Universität zu institutionalisieren — wird kaum dis
kutiert, obwohl die genossenschaftliche Sonderstellung der ältesten 
Universitäten in Italien und Frankreich aus der korporativen Gesamt
heit von Lehrern und Schülern als der universitasmagistrorum et sco- 
larium hervorgegangen ist. Diese Autonomie der mittelalterlichen 
Universität hatte eine soziale Freiheit und Unabhängigkeit zur Folge, 
die auch von der Gesellschaft immer wieder anerkannt worden ist. So 
waren die mittelalterlichen Universitäten nach Friedrich von Bezold 
»weder kirchliche noch staatliche Anstalten, sondern Korporationen, 
die in ihrer Entstehung und in ihrem Dasein durch Staat und Kirche 
bedingt, bei beiden Mächten Schutz und Förderung suchten, aber zu
gleich kraft ihrer Natur das Streben nach Unabhängigkeit in sich tru
gen«. Das deutsche Genossenschaftsgesetz enthält keine Möglichkeiten, 
bei der Gestaltung einer genossenschaftlich strukturierten Freien Uni
versität Pate zu stehen.

Zwischen den Staatsuniversitäten und den Freien Universitäten ste
hen die Evangelischen Kirchlichen Hochschulen und Katholischen Phi
losophisch-Theologischen Hochschulen. Diese Hochschulen sind kir
cheneigene Einrichtungen zur wissenschaftlichen philosophisch-theolo
gischen Ausbildung der Pfarrer. Sie haben eine verschiedene Rechts
grundlage, und mit Ausnahme des Bischöflichen Seminars Trier steht 
ihnen nicht das Recht der Promotion und der Habilitation zu. Bestim
mungen über die Kirchlichen Hochschulen enthalten teils die Verfas
sungen, teils die Konkordate und Kirchenverträge.

Die Freien Universitäten unterscheiden sich auch von den verwal
tungsinternen Bildungseinrichtungen der Länder und Gemeinden und 
Gemeindeverbände. Sie vermitteln nach ihrer Zweckbestimmung eine 
Ausbildung für den Öffentlichen Dienst und entsprechen den Anforde
rungen der wissenschaftlichen Hochschulen, wie z. B. die Verwaltungs
hochschule in Speyer, die Richterakademie, oder die geplanten Hoch
schulen der Bundeswehr, die für die Ausbildung künftiger Offiziere 
bestimmt sind.

Nicht allein organisatorisch, sondern auch inhaltlich in bezug auf 
Art und Inhalt der eingerichteten Studiengänge und Forschungskom
plexe unterscheiden sich, wie die jüngsten Diskussionen zeigen, die 
Freien Universitäten von den Staatsuniversitäten, Die Staatsuniversi-
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täten dienen der Wissenschaft und der Kunst durch Forschung, Lehre 
und Studium. Die Einheit von Forschung und Lehre schließt Berufs
vorbereitung und Berufsausbildung ein. Ihre soziale. Verantwortung 
nehmen die Staatsuniversitäten wahr, indem sie die Studenten auf 
ihre Verantwortung in der Gesellschaft vorbereiteri und die Verant
wortung für die Gesellschaft zu stärken suchen. Die Freien Universi- 
täteh werden diese Aufgaben in der Regel übernehmen,und sich in 
ihrer. Zielsetzung grundsätzlich nicht von der Normalhochschule un
terscheiden. Ihr besonderer Charakter liegt aber darin, daß die. sich 
als Normalhochschule verstehende Universität den Anspruch erhebt, 
gleichwertiger Partner der Staatsuniversität zu sein, und insofern 
Komplementärfunktionen gegenüber dem Staat übernehmen will.

Die Freie Universität kann sich aber auf Teilbereiche der .Wissen
schaft beschränken. Sie kann sich nämlich verstehen 1. als reine For
schungsuniversität, 2. als Elite-Universität, für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs und Führungskräfte, 3. als Post-graduate-Universität für 
Fortgeschrittene, und 4. als Modell-Universität.

Die sogenannte Kritische Universität ist nicht hierher zu rechnen. 
Sie ist eine unfreie, weil politisch gebundene und ideologische Univer
sität, aber innerhalb der staatlichen Universität. Zunächst ist sie vom 
SDS, dann
Pflege marxistisch-leninistischer. Wissenschaft und Philosophie, der 
Organisation eines ökonomischen Studiums unter Vermeidung »sinn
loser Arbeit« und der. Umstrukturierung der bestehenden staatlichen 
Universität im Sinne marxistisch-leninistischer Theorie. Sie beschränkt 
sich auf das Problem der Studienreform und die Analyse der Funk
tion der Wissenschaftsentwicklung im gesellschaftlichen Zusammenr 
hang des kapitalistischen Systems. Wenn die sogenannte Kritische 
Universität auch bald gescheitet ist, so sind von ihr- für die Studien
reform gewisse Anstöße ausgegangen, die Mängel in der Ausbildung 
deutlich gemacht haben.

Erst diese differenzierende Betrachtungsweise der Art und der Ziel
richtung von! Forschung, Lehre und Ausbildung ermöglicht, es,, die 
Freie Universität klar zu bestimmen und gegenüber der Staatsuniver
sität abzugrenzen. Von hier aus werden auch die der Freien Universi
tät zukommenden Funktionen gegenüber den staatlichen Bildungsein
richtungen deutlich unterschieden werden können.

Roten Zellen begründet worden mit dem Ziel dervon
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Die reine Forschungsuniversität privaten Charakters kann Grund- 
lagen-Forschung zum Gegenstand haben. Sie kann aber audi darauf 
gerichtet sein, Forschung im Interesse und zu Gunsten von Wirt
schaftsunternehmen zu betreiben und eine Verbindung zwischen 
Hochschule und Wirtschaftspraxis zu fördern. Hier tauchen dann so
fort die allgemeine Problematik der Forschungsfinanzieruhg auf und 
die Frage der Einflußnahme auf die Forschungsrichtung und den For
schungsgegenstand bei der Unterstützung durch die Wirtschaft. Die 
Forschungsuniversität kann zugleich eine Eliteuniversität für die 
Hochschulabsolventen sein, die sich nach einem ersten Abschlußexamen 
wissenschaftlich qualifizieren wollen, oder gegenüber der allgemeinen 
Qualifikationsstufe, auf die die staatlichen Universitäten zielen, zur 
höchsten Qualifikationsstufe führen wollen.

Demgegenüber beschränkt sich die Post-graduate-Universität auf 
die weitere Ausbildung Fortgeschrittener zur besseren Bewältigung 
von Planungs-, Entscheidungs- und Führungsaufgaben in Verwaltung 
und in Wirtschaft — eine Hochschulausbildung, die heute immer mehr 
in den Mittelpunkt der auf praktisches Handeln gerichteten Ausbil
dung tritt und unter dem Postulat des systematischen Lernens über die 
ganze Lebenszeit steht.

Darüber hinaus kann die Freie Universität sich aber auch als Mo
delluniversität institutionalisieren, um hier Modelle für-Lehre und 
Forschung und Organisation zu entwickeln, zu erproben. Als Modell
universität hat die Freie Universität Reformfunktionen oder — wie 
man gesagt hat —: Schrittmacherfunktionen für den gesamten Hoch
schulbereich. Die Modelluniversität tritt damit in einen kontfadiktör 
rischen Gegensatz zur Staatsuniversität, der wegen des Wettbewerbs 
der Hochschulen fruchtbar für die weitere Entwicklung unseres ge
samten Univeristätswesens sein könnte, weil sich hier leichter eine de
mokratische Struktur, neue Ausbildungsgänge, die Aufnahme neuer 
wissenschaftlicher Fachrichtungen, neue Studienabschlüsse und ein 
neues Wissenschäftsverständnis schaffen lassen. Auch wird die Orien- 
tiertheit an der Praxis besser zu bewerkstelligen sein. Der kontradik
torische Gegensatz kann aber auch dazu führen, daß öffentliche Auf
gaben nur in einem bestimmten organisatorischen Rahmen vorge
nommen werden, der nicht ohne Einfluß auf die Zielvorsteilungen der 
Staatsuniversitäten bleibt oder diese verdrängt, so daß der Umstand,
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daß die Freien Universitäten sich besonderer Forschungen annehmen, 
leicht dazu führen kann, Staatsuniversitäten von diesen Forschungen 
freizustellen.

In welchem Verhältnis die Freien Universitäten zu den Staats
universitäten stehen, wie sie die staatliche Administration beeinflussen 
können, wird im wesentlichen von der Art der Finanzierung und der 
institutioneilen Kontrolle sowie der Zielrichtung von Forschung und 
Ausbildung abhängen.

Freie Universitäten können sich auch auf initiative Funktionen be
schränken, wenn sie nur den ersten Anstoß geben wollen, in der Er
wartung, daß der Staat dann später die Aufgaben übernimmt. Durch 
diese Initiative sollen staatliche Aktionen provoziert, der Staat soll 
also unter Druck gesetzt werden. Sobald die Initiative dann Gestalt 
angenommen hat, zieht sich der private Träger zurück und der Staat 
soll für die Deckung der Kosten eintreten. Die Freie Universität wan
delt sich dann aber auf Grund der staatlichen Finanzhilfen in eine 
Staatsuniversität. Deshalb ist es sehr fraglich, ob man dieser Art Ini
tiativen Raum geben soll, die nur zur Gründung von neuen staatlichen 
Universitäten führen.

Die Art und Weise der Finanzierung, der damit auf die Willensbil
dung verbundene Einfluß und die mangelnde institutionelle Kontrolle 
können jhe Freie Universität aber auch zu einer Art privaten Gegen
universität machen, also kontradiktorische Funktionen erfüllen. Die 
Forschung kann sich von den Staatsuniversitäten auf die Freien Uni
versitäten verlagern, weil ihnen größere finanzielle Mittel zur Verfü
gung stehen. Die universitäre Forschung kann vernachlässigt werden, 
wenn an anderer Stelle die Finanzierung solcher Forschung weitge
hend gesichert ist. Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wis
senschaft kann die Entwicklung freier Forschungstätigkeit behindern, 
selbst dort, wo das Bekenntnis zur Wissenschaftsfreiheit verkündet 
wird. Man hat hier von einer »Ausverkaufs-Strategie gegenüber der 

.staatlichen Universität« gesprochen.
Diese Gefahren sind nicht zu unterschätzen, wenn man sich ins Ge

dächtnis zurückruft den gescheiterten Versuch der Gründung einer pri
vatwirtschaftlichen Volkswirtschaftsuniversität in Düsseldorf im 
Jahre 1968, den versuchten Aufbau einer Management-Universität in 
Kassel, den Aufbau einer Management-Fakultät in Augsburg und das
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Universitätsseminar für Wirtschaft in Köln und schließlich das Wis
senschaftszentrum Berlin, gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung oder an die Vorschläge über die Zusammensetzung von Ku
ratorien an Freien Universitäten denkt. Diese Gefahr der zur Indu- 
strieuriiversität sich entwickelnden Freien Universität muß ebenso 
gesehen werden wie der Trend zur Ausgestaltung der Freien Univer
sität als technokratische Hochschule, die die politischen und Kommuni
kationsvorgänge zugunsten einer leistungsintensiven Effizienz und 
einer unbedingten Loyalität privatkapitalistischer Vorstellungen aus
zuschalten versucht. Gerade die Freie Universität darf den kritischen 
Ausbildungssituationen und den Ansprüchen einer vollindustrialisier
ten freiheitlichen demokratischen Gesellschaft nicht aus dem Wege ge
hen; auch darf sie nicht als eine Institution zur Abwehr von Demo
kratisierungsansprüchen und Wiedereinführung obrigkeitsstaatlicher 
Strukturen im Interesse der Professoren verstanden werden.

Die bildungspolitische Diskussion über die Freie Universität leidet 
heute in der Regel darunter, daß sich die Erörterungen auf die sog. 
Stiftungsuniversität beschränken und die Vorstellungen über Begriff 
und Wesen der Freien Universität nicht genügend konkretisiert wer
den. Die Argumentation ist deshalb nicht immer überzeugend. Die 
einzelnen Argumente reichen von Innovation, Entlastung der Hoch
schulen, Überwindung der derzeitigen Hochschulsituation, effektiver 
Bildung bis zur Kapitalabhängigkeit der Wissenschaft und Ausbil
dung und zur Manipulation. Wenig diskutiert sind auch die Fragen 
der Finanzierung des Studiums, das Problem des Austausches zwischen 
der Freien Universität und der staatlichen Universität und das damit 
zusammenhängende Problem einer Zugangssperre für gewisse Kreise 
durch Beschränkung individueller wissenschaftlicher Entfaltung sowie 
die Gestaltung und Anerkennung der Examina und sonstiger Qualifi
kationen. Völlig im Hintergrund steht auch die verfassungsrechtliche 
Problematik, die nur z. T. generell, im wesentlichen nach der konkre
ten Ausgestaltung der Freien Universität beantwortet werden muß. 
Bevor ich auf die verfassungsrechtliche Situation eingehen kann, er
scheint es mir jedoch zweckmäßig, die wesentlichen gesetzlichen Vor
schläge und gesetzlichen Regelungen darzustellen.

Diese Planungen und Regelungen stellen das staatliche Hochschul
monopol erstmals in Frage, indem sie von der Prämisse ausgehen, daß
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die Hochschulen auch von anderen Trägern als dem Staat errichtet 
und unterhalten werden dürfen. Als wichtigste. Befürworter der pri
vaten Stiftungsuniversität, die gesetzgebende Vorschläge initiiert ha
ben, sind, hier unter anderem zu nennen: der Bildungsexperte der 
F.D.P.-Fraktion, Karl Moersch, der in der Bundestagssitzung vom 
7. Mai 1968 gefragt hat, ob es heute noch sinnvoll ist, das staatliche 
Bildungsmonopol im Hochschulbereich aufrechtzuerhalten, und der 
aus diesen Gründen eine private Modellhochschule gefordert hat, In 
ähnlicher Weise haben sich die Bildungsexperten der CDU, der fni- 
here Kultusminister Paul Mikat und der rheinland-pfälzische Kultus
minister Bernhard Vogel ausgesprochen. Mikat hatte schon im Jahre 
1965 eine Universität gefordert, die von organischen gesellschaftlichen 
Gruppen gegründet werden sollte und der Kultusminister Vogel hat 
rieh in verschiedenen Reden für die Schaffung von Freien Universitä
ten eingesetzt. Im Bund sind die Planungen privater Universitäten im 
Entwurf des Hochschulrahmengesetzes vom 25. Februar 1971 legalir 
siert worden. Diese Planungen gehen zurück bis auf die sog. 14 Leus- 
sink-Thesen zur Vorbereitung eines Hochschulrahmengesetzes... § 54 
dieses Gesetzentwurfes behandelt die Anerkennung nichtstaatlicher 
wissenschaftlicher Hochschulen und umschreibt erstmals die Voraus
setzungen, die eine Freie Universität mindestens erfüllen muß. Der 
von der CDU/CSU-Fraktion vorgelegte Gegenentwurf des Hoch
schulrahmengesetzes enthält im § 56 ähnliche Bestimmungen wie.§ 54 
des Regierungsentwurfs über eine Hochschulrahmengesetzgebung. 
Diese Planungen sind aber noch nicht Gesetz geworden..

Lediglich Rheinland-Pfalz hat als einziges deutsches Land die Er
richtung privater Universitäten in seinem Hochschulgesetz vom 
22. Dezember 1970 geregelt. Der Dritte Teil dieses Gesetzes, der die 
Überschrift »Wissenschaftliche Hochschulen in freier Trägerschaft« 
trägt, behandelt in § 81 die Grundsätze, in § 82 die staatliche Aner
kennung dieser. Hochschulen und in .§ 83 die staatliche Finanzhilfe. 
Nach dieser Vorschrift ist eine Vereinbarung zwischen der Freien 
Hochschule und dem Land bei der Gründung über die Finanzierung 
zu treffen.

Gegenüber dem Text des Hochschulrahmengesetzentwtirfes sind al
lerdings die Bestimmungen in §§ 81, 82 wenig präzise. Der Ausgangs
punkt ist die Normalhochschule; ein erheblicher Fortschritt ist, daß
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das rheinland-pfälzische Gesetz die Möglichkeit von Spezialformen 
vorsieht. Zu begrüßen ist auch die Abkehr vom Konzessionssystem 
und die Anerkennung des Normationssystems. Von besonderer Be
deutung ist die Verpflichtung der Freien Universität, Mitwirkungs
rechte der Professoren, der Assistenten, Studenten usw. bei der Wil
lensbildung einzuräumen. Das rheinland-pfälzische Gesetz enthält 
aber keine Bestimmungen über die Art und Zielrichtung der For
schung und über die Ausbildung, die Finanzierung bleibt nebulös. 
Man muß aber der Finanzierung der Freien Universität besondere 
Aufmerksamkeit schenken, wenn man überlegt, daß eine Freie Uni
versität ohne medizinische Fakultät von etwa 3000 bis 5000 Studen
ten nach den Schätzungen von Kultusminister Vogel allein an Bau
kosten 500 Millionen DM und an laufenden jährlichen Kosten ca. 
30 Millionen DM erfordert. Dazu kommen noch die Investitionsko
sten für die Erstausstattung. Nach den allgemeinen Erfahrungen wäre 
danach mit einem Stiftungskapital von mindestens 2 Milliarden DM 
zu rechnen.

Die Realisierung der Idee einer Freien Universität ist daher in der 
Regel ohne die finanzielle Beteiligung des Staates nicht möglich, weil 
weder Einzelne noch Verbände über soviel Mittel verfügen. Da die 
Finanzkraft der Länder gering ist, verlagert sich das Problem der Fi
nanzhilfen auf den Bund. Aber der Bund darf mangels Kompetenzen 
nicht einseitig durch finanzielle Zuwendungen private Hochschul
gründungen fordern. Infolge der förderälen Kompetenzordnung be
zeichnet die Gesetzgebungskompetenz des Bundes die äußerste Grenze 
seiner Verwaltungsbefugnisse (BVerfGE 12, 229). Die Verwaltungs- 
kompetenzen folgen daher den Gesetzgebungskompetenzen des Bun
des. Äußerstenfalls könnten nach den in das Grundgesetz eingefügten 
Vorschriften Art. 91a und Art. 91b finanzielle Förderungsmaßnah
men für Modellversuche privater Hochschulen in Bildungsvereinba- 
ningen zwischen Bund und Ländern einbezogen werden, vorausgesetzt 
daß die Freien Universitäten der Struktur nach die Wissenschaftsfrei
heit gewährleisten. Aber wie soll der Bund die Mittel aufbringen? Die 
Zahl der Studierenden an den wissenschaftlichen Hochschulen ist von 
1952 bis 1967 um mehr als das Doppelte, nämlich auf 270 000 gestie
gen; die Zahl der Studienanfänger hat sich von 25 000 auf 51 000 er
höht. Der Ausbau der Hochschulen hielt damit nicht Schritt, obgleich
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Bund und Länder hierfür 7,7 Milliarden DM ausgegeben haben. Für 
den Planungszeitraum von. 1972 bis 1975 sieht der erste Rahmenplan 
der Bund-Länder-Kommission über 16 Milliarden vor und eine Erhö
hung der Studienplätze aller Studenten von 458 00 auf 665 000 im 
Jahre 1975 vor.

III.
Nach diesen Begriffsbestimmungen und allgemeinen Überlegungen 

erhebt sich die Frage, ob die Freie Universität neben den bestehenden 
Staatsuniversitäten als verfassungsrechtlich zulässig anzusehen ist. 
Das Grundgesetz, insbesondere Art. 5 Abs. 3, Art. 75 Nr. la, Art. 
91a, wie auch § 4 des Hochschulbauförderungsgesetzes vom 1. Sep
tember 1969 schließen private wissenschaftliche Hochschulen nicht 
aus. Ob und inwieweit Landesverfassungen und sonstiges Landesrecht 
Gesetzesvorbehalte zugunsten von Staatsuniversitäten enthalten, ist 
eine andere Frage; sie ist deshalb gesondert zu untersuchen, weil nach 
dem Grundgesetz die Regelungsbefugnis für das Hochschulwesen 
grundsätzlich den Ländern zusteht (Art. 30, 70 ff. GG). Abgesehen 
von der Förderung der wissenschaftlichen Forschung, die nach Art. 73 
Nr. 13 GG zur konkurrierenden Gesetzgebung gehört, hat der Bund 
nach Art. 75 Nr. 1 a die Befugnis der Rahmengesetzgebung über 
die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens. Hiervon hat er bis 
jetzt keinen Gebrauch gemacht. Ferner sieht das Grundgesetz in Art. 
91a Abs. 1 Nr. la und Art. 91b eine Befugnis des Bundes zur Mitwir
kung beim Ausbau und Neubau von wissenschaftlichen Hochschulen 
und der Hochschulkliniken als Gemeinschaftsaufgaben vor. Es ermög
licht auch das Zusammenwirken von Bund und Ländern bei der Bil
dungsplanung und bei der Förderung von Einrichtungen und Vorha
ben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung 
auf Grund von Vereinbarungen. Diese Vorschriften betreffen aber nur 
staatliche Universitäten.

Es bleibt nun die Auswirkung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG auf die 
Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit zu untersuchen..Art. 5 
Abs. 3 lautet: »Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind 
frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfas
sung.« Nach Wortlaut, Sinn und Entstehungsgeschichte enthält der 
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 in erster Linie eine objektive, das Verhältnis der 
Bereiche Kunst und Wissenschaft zum Staat regelnde, wertentschei-
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Oi.ie Grundsatznörm, mit anderen \Vorten'»die Norm eines objek- 
en Prinzips, der staatlichen Kulturverfassung«, in der mit der An- 

e kennung eines liber das Gesellschaftlich-Politische binausweisenden 
geistigen Bereiches "und der darin zugleich liegenden Selbsbegrenzung 
des politischen Anspruchs das Bekenntnis des Grundgesetzes zum 'Kul
turstaat zum Ausdruck kommt. Die Bestimmung bedeutet in diesem 
Sinn zunächst die, Anerkennung.der Eigenständigkeit und der Eigen
gesetzlichkeit der geistig-schöpferischen Erkenntnisbereiche Kunst und 
Wissenschaft und damit deren Entfaltung in allen ihren Bereichen und 
Wirkungszusammenhängen. Ein Staat, der die Aufgaben der Wissen
schaft und Kunst fe's'tlegen oder sie gar auf technokratische Effizienz 

-reduzieren wollte, wie es die technokratische Hochschulreform will, 
würde den Entwicklungsprozeß von Wissenschaft und Kunst be
schränken und beeinträchtigen. Da nun aber »Forschung und Lehre 
als Form des geistigen Lebens und damit als Abstrakta nicht ,frei‘ 
sein können, dies vielmehr nur der Mensch sein kann, der sie ausübt«, 
enthält Art. 5 Abs. 3 Satz 1 zugleich als Folge dieser Wertentschei
dung für jeden Einzelnen, der in Wissenschaft, Forschung und Lehre 
tätig werden will oder ist, ein Grundrecht auf freie wissenschaftliche 
Betätigung. Dieses Individualgrundrecht steht jedem wissenschaftlich 
tätigen Menschen zu. Auch der beamtete Hochschullehrer kann es für 
sich in Anspruch nehmen. Er ist zwar zur Lehre und Forschung ver
pflichtet, jedoch gelten beamtenrechtliche Bestimmungen oder Anord
nungen, welche dieses Freiheitsrecht berühren, gegenüber dem beamte
ten Hochschullehrer nicht. Der Begriff der Wissenschaft schließt, wie 
der Sinn und die geistesgeschichtliche Exegese zeigen, keine bestimmte 
Aussage über die innere Organisation der deutschen Universität ein. 
Insbesondere läßt sich aus ihm keine zwingende Folgerung für Zusam
mensetzung und Funktion ihrer willensbildenden Organe ziehen. 
Wenn der Verfassunggeber sich auch an den an wissenschaftlichen 
Hochschulen betriebenen Wissenschaften orientiert haben mag, so hat 
er doch den Schutz und den Freiheitsbereich des Art. $ Abs. 3 auf die 
Wissenschaft als solche, nicht auf eine bestimmte Institution erstreckt. 
In diesem Sinne ist die Wissenschaft mehr als nur ein logisch-metho
dologischer, erkenntnistheoretischer Zusammenhang. Die' Wissenschaft 
ist auch ein kulturelles Sinngebilde und als solche kommt ihr humani
stisch-soziale Bedeutung zu; die Wissenschaft schließt auch sittliche

r l .
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Verantwortung ein; darüber hinaus sogar politische, denn im Nach
klang dieses Bezuges ist die Vorschrift des Art. 5 Abs. 3 Satz 2 zu ver
stehen, wonach die Freiheit der Lehre nicht von der Treue zur Verfas
sung entbinden. Dabei will Art. 5 Abs. 3 Satz 1 nicht eine bestimmte 
Auffassung der Wissenschaft oder der Wissenschaftstheorie schützen. 
Die Garantie erstreckt sich auf jede wissenschaftliche Aussage, d. h. 
auf alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Ver
such zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. Dies folgt unmittel
bar aus der prinzipiellen Unabgeschlossenheit und Unabschließbarkeit 
der modernen Wissenschaft oder der Offenheit der Wissenschaft und 
der Wissenschaftstheorie. Die Freiheitsgarantie ist nicht, wie Köngen 
(Die Grundrechte, Band II S. 301) schreibt, »die Option für eine be
stimmte Vorstellung der Wissenschaft«, sie schließt »eine Revolution 
der Wissenschaft von innen heraus« ein, soweit eine solche überhaupt 
vorstellbar ist. Die Wissenschaftsfreiheit privilegiert keinen gesell
schaftlichen Sachverhalt und keine bestimmte Lebensform, weil die 
Legitimation der Wissenschaft in der Wahrheit liegt. Auch eine Poli
tisierung würde, nicht einer offenen und kritischen Wissenschaft ent
sprechen, da sie in einem vorab feststehenden instrumentalen Zusam
menhang stünde und eine Parteilichkeit bewußt machte.

Die Wissenschaftsfreiheit ist insofern auch personenunabhängig und 
offener, freier Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und freie 
Verfügung über sie. Für die am Wissenschaftsbegriff orientierte Ziel
richtung der Verfassungsbestimmung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG be
steht daher begrifflich kein Anhaltspunkt für die Auffassung, die Wis
senschaftsfreiheit sei durch die »Kernstruktur der deutschen Universi
tät typusbestimmt« und damit Grundlage für einen mit dieser Insti
tution korrespondierenden Status. Eine solche Auffassung, welche in 
der Garantie dieser Vorschrift eine verfassungskräftige Verfestigung 
überkommener Ideologien, Institutsverfassungen oder gar Organisa
tionsformen sehen wollte, ohne Rücksicht auf die Veränderungen der 
gesellschaftlichen Lebensverhältnisse, auf die sie bezogen werden muß, 
oder auf den gesellschaftlichen Auftrag zur weiteren Entwicklung und 
Verbreitung wissenschaftlich-kritischen Denkens würde dem Um
stand nicht gerecht, daß zum Wesen der Wissenschaft das Nichtabge
schlossensein und das Infragestellen auch ihrer eigenen Systeme ge
hört. Wissenschaft entzieht sich schon deshalb einer institutioneilen
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Verfestigung, weil sie immer die Gefahr in sich birgt, in eine Erstar
rung umzuschlagen. •

Von dieser Begriffsbestimmung der Wissenschaft werden auch die 
Begriffe Lehre und Forschung beeinflußt und mitbestimmt. Die drei 
Begriffe Wissenschaft, Forschung und Lehre stehen in einem wechselr 
seitigen Bedingungsverhätlnis, Lehre ist danach zu begreifen als die 
wissenschaftlich fundierte Übermittlung der durch, die Wissenschaft 
gewonnenen Erkenntnisse und der ihr gestellten Aufgaben, sie ist nicht 
an bestimmte Medien gebunden, alle Lehrveranstaltungen, die diesen 
Zwecken dienen und alle Verbreitungsarten sind verfassungsgemäß. 
Forschung ist die »geistige Tätigkeit mit dem Ziele, in methodischer, 
systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewin
nen.« ^

Das Problem, das sich hier angesichts des Verhältnisses der Hoch
schule zum Staat und zu den nichtstaatlichen Mächten aufwirft, ist vor 
allem, inwieweit bewußte staatliche und gesellschaftliche Einfluß
nahme auf die Wissenschaft und Forschung, durch Wissenschafts- und 
Bildungsplanung und gezielte staatliche wie private Finanzierung mit 
der Wissenschaftsfreiheit vereinbar ist. Nur vom negativen Status der 
Abwehr gegen staatliche Eingriffe aus bedeutet die Freiheit der Wis
senschaft eine Absage staatlicher Einwirkung auf die sich als wissen
schaftlich verstehende geistig-schöpferischen Erkenntnisgewinnungs
und Vermittlungsprozesse. Dieses mit dem Art. 5 Abs. 3 GG erlassene 
säkulare Toleranzedikt soll ähnlich wie die Verbürgung der Glaubens
freiheit die Entwicklung der Wissenschaft frei von staatlichen Behin
derungen ermöglichen. Von dieser Sicht aus ist Art. 5 Abs. 3 Satz 1 ein 
Schutzgesetz gegenüber jedwedem — auch einem verkapptem, sogar 
unbewußten Totalitätsanspruch des Staates gegenüber der Wissens- 
schaftlichkeit oder Unwissenschaftlichkeit einer Erkenntnis, einer 
Theorie, einer Methode.

Zusammenfassend ist festzustellen:
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG gewährt ein Grundrecht für wissenschaft

liche Forschung und Lehre für jedermann. Sie verbürgt weder ein 
Grundrecht der Universität oder gar einer bestimmten Art und Form 
der Universität, noch garantiert sie die Wissenschaft oder die Univer 
sität institutionell.

Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG verlangt von der Staatsgewalt bei der Ein-
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richtung und der Organisation der Universität nur die Beachtung des 
hier verbürgten Freiheitsraumes. Welche organisatorischen Vorkehrun
gen nun im einzelnen erforderlich sind, hängt von dem Inhalt des 
Grundrechts ab.

Art. 5 Abs. 3 Satz 1 schließt die Möglichkeit, Freie Universitäten 
zu errichten, von Bundes wegen nicht aus.

Nun bleibt noch die Rechtslage in den einzelnen deutschen Ländern 
zu untersuchen. Sie ist nicht einheitlich. Es gibt Länder, die freie Uni
versitäten ausdrücklich zulassen; es gibt aber auch Länder, die die 
Frage nach der Errichtung von Freien Universitäten teils offen lassen, 
teils verneinen. So lassen die Länder Bremen, Hessen, Nordrhein- 
Westfalen und Rheinland-Pfalz ausdrücklich Freie Universitäten zu. 
Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein lassen die Frage der 
Gründung von Freien Universitäten offen. Keine Bestimmungen für 
Freie Universitäten enthalten die'Verfassungen der Länder Berlin, 
Hamburg und Niedersachsen. Zur'ausschließlichen Sache des Staates 
erklären die Länder Bayern und das Saarland die Gründung der Uni
versitäten. Das Saarland läßt allerdings in § 81 des Univefsitätsgeset- 
zes vom 7. Juli 1971 Stiftungsinstitute an der Universität zu.

Danach sind günstige Standorte für Freie Universitäten vor allem 
Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, und Rheinland-Pfalz. Wäh
rend Rheinland-Pfalz die Errichtung wissenschaftlicher Hochschulen 
bereits gesetzlich geregelt hat, erkennt Hessen in Art. 61 der Verfas
sung unmittelbar einen Anspruch auf Errichtung von privaten Hoch
schulen an, verlangt aber zur Verwirklichung nach §1 Abs.'4 des Hess. 
Höchschülgesetzes vom 12. Mai 1970 die Form eines Gesetzes. Die 
F.D.P.-Fraktion des Hessischen Landtags hat im Januar 1961 den Ent
wurf eines Ausführungsgesetzes vorgelegt; es ist aber darüber noch 
nicht Beschluß gefaßt; in Bremen und Nordrhein-Westfalen liegen 
Entwürfe oder gesetzliche Regelungen nicht vor.

IV.
Aufgrund dieser Darstellung lassen sich folgende Schlußfolgerungen 

ziehen: da für die Freien Universitäten Art. 5 Abs. 3 GG so lange 
nicht unmittelbar gilt, als die Drittwirkung der Grundrechte nicht an
erkannt ist — die Grundrechte gelten ja nur im Verhältnis des Einzel
nen zum Staat, nicht aber im Verhältnis der Privaten untereinan
der —, muß der Staat, der an diese wertentscheidende Grundsatznorm
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gebunden ist, darauf bestehen, daß in Freien Universitäten die Wis
senschaftsfreiheit weder gehindert noch beschränkt werden darf. Er 
darf daher Satzungen von freien wissenschaftlichen Hochschulen nicht 
genehmigen, die die Wissenschaftsfreiheit behindern oder beschränken 
oder heterogenen gesellschaftlichen Einflüssen Raum geben. Der Staat 
muß sich auch davor hüten, die in den Freien Universitäten betriebene 
Forschung und Lehre zu qualifizieren oder zu inzidieren. Andererseits 
bleibt die Freie Universität an Maßstäbe freier Wissenschaft, freier 
Forschung und Lehre gebunden, wenn sie den Anspruch einer wissen
schaftlichen Hochschule erheben will, wenn auch die Pluralität der In
stitutionen im Hochschulbereich selbstverständliche Voraussetzung 
einer freiheitlichen, offenen Gesellschaft ist. Ob eine geplante Freie 
Universität diese Voraussetzungen erfüllt, kann nicht generell, son
dern nur im Einzelfall auf Grund der hier entwickelten Wertvorstel
lungen festgestellt werden. Diese Feststellung mag vielleicht unbefrie
digend sein. Wer aber eine Freie Universität will, muß sich über ihre 
Voraussetzungen klar sein; es genügt nicht nur, auf die Mindestanfor
derungen der staatlichen Universität zu verweisen und diese Mindest
anforderungen auf die Freie Universität zu übertragen, die in der 
Wissenschaftsfreiheit, der Selbstverwaltung und Unabhängigkeit be
stehen. Das Grundproblem scheint mir zu sein die Unterscheidungs
merkmale zwischen Freier Universität und staatlicher Universität zu 
klären, die Art und Zielrichtung von Forschung und Lehre eindeutig 
festzustellen und bestimmte Organisationsfofmen und Modelle zu ent
wickeln, die dazu beitragen können, die permanente Krise der Uni
versität zu überwinden. Hieran scheint es mir noch zu fehlen. Diese 
Arbeit sollte baldmöglichst geleistet werden.
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Universität und Gesellschaft*

Hans Ullrich Gallwas

1. Die gegenwärtige öffentliche Diskussion über den Standort und 
die Aufgabe der Universität in der. Gesellschaft weist nur in einem 
Punkte ein breiteres Einvernehmen auf,, nämlich in der Abkehr .von 
der. nach dem Krieg praktizierten Auffassung, daß es Sache der Uni
versitäten sei, ihr Selbstverständnis zu formulieren und ihre Funktio
nen zu bestimmen. Es mag dahin stehen, ob dieser Auffassung ein ge
sellschaftlicher Konsens über das Wesen der Universität zugrunde lag, 
der den Universitäten zugleich den Rahmen ihrer Selbstbestimmung 
bezeichnete, oder ob man ein extensives Verständnis der. verfassungs
rechtlichen Garantien zugunsten der Wissenschaft,'Forschung und 
.Lehre sowie der Selbstverwaltung der Hochschulen besaß. Beides hat 
aufgehört, Wirksamkeit zu entfalten, und ein neuer Konsens hat sich 
picht eingestellt. Nicht nur dem Skeptiker wird es so erscheinen, als 
fehle weithin in der öffentlichen Diskussion sogar der Wille zum Konr 
sens.

Eine der Folgen besteht darin, daß die Universität in Mißkredit ge
rät, daß man sich von ihr abwendet und Ersatz zu schaffen versucht. 
Die verschiedenen Bemühungen, gruppenspezifische-Ausbildungsein
richtungen zu schaffen, sind Zeugnis dessen. Daß zumal das Verfas
sungsrecht diese Lage nicht auf Anhieb zu stabiliseren vermag, liegt 
wohl vor allem an der lapidaren Kürze der einschlägigen-Artikel, Die 
Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Hochschulen besagt für sich 
genommen nichts über den Verlauf der Grenze zwischen dem Eigen-

* Nach dem am 27.-Juli 1971 in Herrsching/A., im Rahmen der 28. Tagung des 
»Seminars für freiheitliche Ordnung« gehaltenen Vortrag. Gesamtthema: »Priori« 
täten für die Gesellschaft.« ' •
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Bestimmungsrecht der Hochschulorgane und der staatlichen Kompe
tenz zur Fremdbestimmung durch Parlament und Ministerium. Frei
lich ist noch allenthalben von einer für den Staat undurchdringlichen 
Kernzone der Selbstverwaltung die Rede. Aber praktisch kommt dem 
kaum Gewicht zu, weil die Inhalte nicht festliegen. Selbst bei Angele
genheiten die bisher als rein akademische gegolten haben, wie etwa 
das Habilitations- und Promotionsverfahren, ist es mit behutsamer 
Zurückhaltung des Reglements nicht mehr weit her. Nicht viel besser 
steht es mit der Kraft der Garantie zugunsten der freien Wissenschaft, 
Forschung und Lehre. Die aktuelle Frage nach den wechselseitigen Be
ziehungen von Forschung und Lehre, ob diese Funktionen teilbar sind 
oder zusammen gehören, findet in der Verfassung keine Antwort. Das 
gleiche gilt für das grundlegendere Problem, ob und wie sich das zu
nächst auf den einzelnen Wissenschaftler zu beziehende Grundrecht 
der Wissenschaftsfreiheit in eine verfassungskräftige Kompetenz des 
Rechtsgebildes Universität umsetzt; m. a. W. was aus dem Grundrecht 
wird, wenn Wissenschaft nicht privat, sondern eben im Verband, ein
geordnet in eine finanziell vom Staat getragene und partiell mit Ho
heitsgewalt ausgestattete Organisationseinheit betrieben wird. Ein be
merkenswertes Symptom mag darin gesehen werden, daß man heute 
sogar die Frage stellt, ob die Universität im demokratischen Staat, 
in Anbetracht der spezifischen, nämlich rechtsstaatlichen Regeln über 
das Zustandekommen und die Kontrolle staatlicher Entscheidungen, 
eines besonderen Schutzes hiergegen überhaupt noch bedarf, und daß 
man diese Frage zu verneinen beginnt. Das bedeutet insgesamt: 
Standort und Funktion der Universitäten kann der Gesetzgeber heute 
bestimmen, ohne daß er auf einen breiten Konsens in der Gesellschaft 
oder eindeutig verfassungsrechtliche Aussagen Rücksicht zu nehmen 
hätte.

2. So vielschichtig die an die Universität gestellten Funktions
erwartungen im Detail sein mögen, in groben Zügen lassen sich einige 
Richtungen und Tendenzen voneinander abgrenzen.

Da ist einmal die Forderung, die Universität habe in erster Linie 
den gesellschaftlichen Bedarf an qualifizierter Ausbildung zu decken. 
Man stößt in diesem Zusammenhang gelegentlich auf-das Bild der 
Universität als Produktionsstätte, die den Hochschulabsolventen als 
Ware herstellt, wobei der Herstellungsprozeß nach den Erfordernissen
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des Marktes auszuriditen sei. Die Aufgabe der Universitäten reduziert 
sich so auf die Vermittlung intellektueller Fertigkeiten und Techniken. 
Das Examen wird zum Eintrittsbillet in eine bestimmte Schicht des ge
samtgesellschaftlichen Arbeitsprozesses und vermittelt Sozialchancen. 
Leistung wird zum alles bestimmenden Zauberwort. Gemeint ist frei
lich von außen aufgegebene — gelegentlich gar diktierte — Leistung. 
Ohne zu übertreiben, kann man diese Funktionserwartung als techno
kratisch bezeichnen.

Ihr gegenüber steht eine vorwiegend kritische Funktionserwartung. 
Hier geht es weniger um die Reproduktion vorhandenen Bewußtseins 
als um dessen Fortentwicklung auf breitester Basis. Aufgabe der Uni
versitäten ist danach die Einübung in die Analyse gesellschaftlicher 
Zusammenhänge, in totale Reflexion und totale Kritik. Daß diese den 
•gesamtgesellschaftlichen Entwicklungschancen zugewendete Erwar
tung nicht selten der Deutung ausgesetzt ist, man ..betrachte die Uni
versität als »Kaderschmiede« kommt nicht von ungefähr.

Neben der technokratischen und der kritischen Funktionserwartung 
besteht eine weitere, die sich in der öffentlichen Diskussion allerdings - 
weniger lautstark und militant'gebärdet. Ihr geht es, um es auf einen 
kurzen Nenner zu bringen, um die Pflege von Bewußtseinsinhalten, 
aber auch um deren Wieder- bzw. Neuentdeckung. Die naheliegende 
Frage nach dem weiteren Zweck solchen Unterfangens stößt bei den 
Verfechtern auf Verständnislosigkeit. Sie ist geradezu verpönt. Statt 
dessen hält man es rundum mit der gesellschaftspolitischen Distanz. 
Wahrzeichen dieser Richtung ist noch immer der Elfenbeinturm mit 
der Aufschrift: »Einsamkeit und Freiheit.«

Fände unter den skizzierten Richtungen ein freies Spiel der Kräfte 
statt,, dann dürfte man vielleicht bei einigem Optimismus auf einen 
•Prozeß hoffen, der eines Tages in ein gewisses Maß von Ausgewogen
heit einmündet. Der Staat könnte sich auf die Fixierung von Spiel
regeln und auf ein Mindestmaß punktueller Eingriffsmöglichkeiten 
beschränken. Indessen, das freie Spiel der Kräfte ist gerade in diesem 
Bereich ein schöner Traum. Die Polarität zwischen der technokrati
schen, der kritischen und der bewahrenden Funktionserwartung ist zu 
groß geworden, die Furcht vor gegenseitiger Überwältigung zu mäch
tig. Hinzu kommt, daß der allgemeine Sog allmählich und fast unver
sehens der Universität immer mehr die Rolle einer Ausbildungsstätte
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aufdrängt. Das gewichtigste, schubkräftigste Moment in diesem Pro
zeß ist die übergroße Nachfrage nach Studienplätzen in den sogenann
ten Massenfächern und die entsprechenden Zulassungssperren.

Der damit angesprochene »Numerus clausus« ist keineswegs nur 
ein Instrument der Universitäten, um sich den »alten Trott zu bewah
ren«. Er setzt die Universität selbst unter Druck. Bei der Verteilung 
zusätzlicher Mittel liegt er allemal mit in der Waagschale, und bevor 
er verhängt wird, ist regelmäßig die Lehre im betroffenen Fach auf 
Kosten der Forschung überlastig geworden.

Diesem Sog auf die Dauer Einhalt zu bieten und ihm gegenüber die 
kritische und die bewahrende Funktion der Universität nachhaltig ins 
Spiel zu bringen, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Die Diskussion hat 
die Bastionen, die vielleicht noch als Garanten dieser Funktionen hätte 
wirken können, längst erfaßt und ausgehöhlt. Die Steigerung der 
Lehrbelastung wird erwogen; der Gesichtspunkt, daß um der Lehre 
willen ein ausgewogenes Verhältnis zur Forschungsarbeit des Lehren
den bestehen muß, scheint dabei keine Rolle mehr zu spielen. Man be
schäftigt sich mit einer Verkürzung der Semesterferien und läßt außer 
Acht, daß es sich nicht nur um Urlaub, sondern vor allem um vorle
sungsfreie Arbeitszeit handelt, die u. a. auch der gegenseitigen Infor
mation auf Fachtagungen und wissenschaftlichen Kongressen dient. 
Prekär zumal sind die keineswegs seltenen, fast abfälligen Äußerun
gen über die sogenannten kleinen Fächer. Als sei die Legitimation 
eines Faches ausschließlich nach der Quantität der Interessenten zu be
messen.

Versucht man sich zudem das reale Kräfteverhältnis der an den 
verschiedenen Funktionen besonders interessierten gesellschaftlichen 
Gruppierungen vorzustellen, so muß man die Hoffnung, es könnte 
sich so etwas wie eine Balance der Funktionen von selbst ergeben, erst 
recht aufgeben. Nicht einmal die Gruppe der Studierenden wird man 
als ansehnliche Gegenkraft einschätzen können. Das Interesse am eige
nen Aufstieg und die rasche Vergänglichkeit ihrer Verbindung zur 
Universität stehen dem entgegen.

Der angedeutete Wandel, der Prozeß der Verschulung der Univer
sität ist auch, und zwar je weiter diese Entwicklung voranschreitet, 
unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten problematisch. Die Ab
wendung von der kritischen Funktion der Universität geht die Entfal-
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tung der Meinungsbildung und der Kommunikationsabläufe, an, weil 
die Erarbeitung und Ausbreitung von Alternativen zu den bestehen
den Bewußtseinsinhalten erschwert werden. Die Einengung der. be
wahrenden Funktion berührt von der tatsächlichen Seite her die Wis- 
sensdiaftsfreiheit. Man braucht nur an jene Zweige der Wissenschaft 
zu denken, die ohne öffentliche Pflege zum Absterben verurteilt wä
ren, da ihren Ergebnissen die praktische Verwertbarkeit fehlt oder die 
Beschäftigung mit ihnen kein soziales Prestige begründet.

Gravierender noch ist die Tatsache, daß sich dieser Wandel anschei
nend wie von selbst, gleichsam aus einem Sachzwang ergibt und voll
zieht, d. h. ohne daß der Gesetzgeber oder die Kultusverwaltung eine 
Entscheidung zu fällen gehabt hätten. Die Entwicklung läuft also 
weithin außerhalb der staatlichen Kompetenzordnung, folglich greifen 
auch die Kontrollmechanismen nicht, die die Rationalität staatlicher 
Entscheidungen gewährleisten sollen. Es ist nämlich etwas grundsätz
lich anderes, ob man sich im Hinblick auf die Finanzlage zur Entschei
dung gegen eine bestimmte Funktion der Universität, veranlaßt sieht 
oder ob man sie ohne eine solche Entscheidung ohne großes Aufheben 
verkümmern läßt. Im einen Fall wird eine Priorität gesetzt, die disku
tiert werden kann und die politisch verantwortet werden muß, für die 
womöglich eine Mehrheit im Parlament erforderlich ist; im anderen 
Fall läßt man die Dinge sich entwickeln, wohl wissend, daß es Stadien 
gibt, von denen aus eine Umkehr entweder so gut wie ausgeschlossen 
ist oder auf eine lange Durststrecke führt.

3. Vor einer Fehldeutung des bisher Dargelegten ist zu warnen. Es 
soll hier nicht die Forderung erhoben werden, man möge der Entwick
lung der Universität zur »Schule über den Schulen« endlich und nach
haltig einen Riegel vorschieben. Es soll auch nicht etwa der Eindruck 
vermittelt werden, als erfülle die Universität, wenn sie sich um die 
Verbreitung kritischen oder bewahrenden Bewußtseins bemüht, vor
nehmere Aufgaben, denen schon deshalb, insgesamt ein höherer Rang 
gegenüber der Aufgabe der Wissenschaftsvermittlung zukomme.-Es 
geht vielmehr darum, sichtbar zu machen, wie in einem Bereich,., der 
nach der bestehenden Rechtsordnung staatlicher Regelung zugänglich 
ist, eine Art Wildwuchs entsteht, den es zu zähmen gilt.

Dabei ist weniger an eine Lenkung der Entwicklungsprozesse an 
den Universitäten durch jeweils für geboten erachtete, fördernde oder
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hemmende Entscheidungen gedacht, was freilich gleichfalls in erster 
Linie Aufgabe des Gesetzgebers ist und nicht etwa in die Zuständig
keit einer sich vorschnell demokratisierend als Volk und mithin als 
Souverän verstehenden Studentenschaft fällt. Worauf es ankommt, ist 
die Herstellung einer Balance zwischen den verschiedenen, als legitim 
zu erachtenden Aufgaben der Universität.

Jede der drei Funktionen, deren Erfüllung von der Universität er
wartet wird, läßt sich nämlich auf eine Basis zurückführen, die von 
Inhalten unserer Verfassung mitgeprägt ist. Etwa durch die Garantie 
der freien Entfaltung der Persönlichkeit, durch die Freiheit der Wis
senschaft, aber auch durch das Sozialstaatsprinzip, um nur einige vor
dergründige Verbindungslinien zu bezeichnen.

Daher schlägt jede Entscheidung zugunsten einer Funktion und zu 
Lasten der andern zwangsläufig auf das eine oder andere Verfassungs
prinzip, mal auf die Entfaltungsfreiheit, mal auf die Wissenschafts
freiheit, mal auf die Sozialstaatlichkeit durch. Die Verwirklichung des 
einen erfolgt stets auf Kosten des anderen.

Damit ist man bei einer Erscheinung, die ich vorerst einmal als das 
Problem der »verworfenen Alternative« bezeichnen möchte. Folgen
des ist gemeint: Bei der Entscheidung zugunsten einer von zwei Mög
lichkeiten geht es ganz selten um die simpel motivierte Wahl zwischen 
dem Vortrefflichen und dem Unbrauchbaren. In der Regel stehen sich 
auf beiden Seiten Vorzüge und Nachteile gegenüber, so daß es abzu
wägen gilt. Die auf der Abwägung beruhende Entscheidung ist nicht 
endgültig, sondern nur so etwas wie ein Markstein innerhalb eines 
Gestaltungsprozesses.

Es darf nämlich nicht verkannt werden, daß die verworfene Alter
native eine Resultante gedachter oder existenter Interessen ist und daß 
hinter diesen Interessen Aktivitäten stehen, die sich sowohl verdich
ten als auch zerstreuen können. Je nachdem wird die zunächst durch 
die Entscheidung abgeschlossene Frage erneut aufgerollt oder in ihrem 
Bestand gefestigt.

Eine unangebrachte Verkürzung bedeutete es, sollte man das, wovon 
hier die Rede ist, auf den Nenner bringen, es handle sich lediglich um 
die verständliche Furcht, der Verlierer von heute könne morgen der 
Sieger sein, also um ein Motiv von politischer Behutsamkeit. Das ist 
allenfalls ein Aspekt der Sache. Gewichtiger ist, um es ganz allgemein
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zu formulieren, die Einsicht des Gestaltenden in den Eigenwert alles 
Gestalteten, sei es Werk, sei es Gedanke, und als solches jeweils 
Schlußstein oder Stufe. Oder auf das Geschäft politischen Entschei- 
dens verengt die Einsicht, daß das Heil womöglich morgen exakt dort 
gesucht werden muß, wo man es heute nicht zu Enden vermeinte. 
Sieht man es mehr von der praktischen Seite, so gehört hierher auch 
das Bemühen, Verluste, die man zur Erreichung geboten erachteter 
Ziele in Kauf nehmen muß, so gering wie möglich halten und wo 
möglich, zu kompensieren. Kassation der Freiheit wird weniger drük- 
kend empfunden, wenn man der Freiheit anderwärts neues Terrain 
eröffnet.

All das ist nicht, wie man vielleicht meinen könnte, Sache einer 
ästhetisierenden Kultur der Politik, sondern in weiten Bereichen zu
gleich Vollzug der Verfassung. Wenn nämlich ein Ziel oder ein Prinzip 
der Verfassung praktisch nur auf Kosten eines anderen Zieles, eines 
anderen Prinzips zu verwirklichen ist, dann bedarf es mindestens der 
Überlegung, ob man dadurch eintretende Verluste in der Verfassungs- 
aktualisierung einfach — vielleicht sogar bagatellisierend — hin
nimmt, ob man sie begrenzt oder ob man gar nach einem Ausgleich für 
sie sucht. Wer von dem Satz der Verfassungstheorie ausgeht, daß bei 
Konflikten der Verfassungsprinzipien untereinander ein Kompromiß 
herzustellen ist, der eine optimale wechselseitige Entfaltung gestattet, 
kann hier nur die Antwort geben: Die staatlichen Organe haben den 
Auftrag, ein Verhältnis optimaler Balance herzustellen und zu ge
währleisten.

Die Konsequenz dieser Überlegung für die Bestimmung von Stand
ort und Funktion der Universität liegt auf der Hand. Es ist nicht 
schon damit getan, daß die eine oder andere Funktion in den Vorder
grund gehoben wird. Es ist auch nicht so sehr die Frage, welche Funk
tion den Vorrang behält und welche Gründe dafür das Maß geben. 
Entscheidend ist allein, ob und mit welchen Mitteln man den einer 
Funktion eingeräumten Vorrang zu balancieren versucht, wie man 
also Funktionsverluste abbaut oder, wo das nicht möglich ist, wenig
stens begrenzt bzw. ausgleicht.

Ein Beispiel für den Abbau von Funktionsverlusten ist etwa in den 
Anstrengungen zur Bewältigung der numerus-clausus-Situation zu 
sehen. In diesem Bereich erscheint freilich noch eines grundlegend pro-
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blematisch, nämlich, daß die Einführung des numerus clausus nicht 
mit einer Entscheidung des Gesetzgebers gekoppelt ist, daß also nicht 
ausdrücklich darüber befunden wird, ob die Kapazität trotz der er
höhten Nachfrage des betroffenen Faches beibehalten oder ob und 
wie sie angepaßt wird.

Im geltenden Hochschulrecht lassen sich auch Beispiele für funk- 
tionssichernde Begrenzungen finden. Man denke etwa an die Regelun
gen über Mindestausstattungen, oder über den Umfang der Lehrver
pflichtungen, wenngleich dabei noch eher eine Mindest- als eine 
Höchstbelastung gemeint ist. Der Ausgleich von Funktionsverlusten 
scheint hingegen ein noch weithin brachliegender Bereich zu sein. Frei
lich lassen sich auch hier Ansätze erkennen, wie z. B. die im Hoch
schullehrerrecht eröffnete Möglichkeit der Freistellung für Forschungs
vorhaben (Freisemester). Doch betrifft das gewissermaßen das Binnen
feld, das Verhältnis von Staat und Hochschule. Der weitere, nämlich 
die Gesellschaft umfassende Bereich ist bisher unerschlossen.

Die Funktionen, deren Erfüllung von der Universität erwartet 
wird, sind nicht so beschaffen, daß sie ausschließlich ihr Vorbehalten 
bleiben müßten. Hochqualifizierte Ausbildung und Forschung gibt es 
bekanntlich auch, außerhalb. Die Annahme, es werde in Zukunft im 
Bildungswesen, und zwar auch auf der obersten, der Hochschulstufe, 
eine Steigerung privater und gesellschaftlicher Initiative geben, dürfte 
keine Fehlprognose sein. Man braucht nicht etwa auf die gelegentlich 
festzustellende Resignation und Abwendung anzuspielen. Wenn der 
Staat die Funktionserwartungen, die aus der Gesellschaft heraus an 
die Universität gestellt werden, nicht mehr erfüllen kann, wenn er ge
zwungen ist, Schwerpunkte zu setzen, wird man sich damit wahr
scheinlich nicht zufrieden geben. Aus der Gesellschaft heraus wird man 
sich um die ausgefallene Funktion bemühen. Die Gedanken, die be
reits jetzt der Schaffung einer Universität in freier Trägerschaft ge
widmet werden, sind Anzeichen eines entsprechenden Entwicklungs
prozesses. Die entscheidende Frage ist, wie der Staat mit solchen Ini
tiativen umgeht, ob er sie abwürgt oder ob er sie fördert. Eines der 
wichtigsten Probleme erwächst auch hier aus jenem Komplex, den man 
mit der Formel „Berechtigungswesen ” umschreibt Es muß entschie
den werden, ob der Staat engherzig die von ihm erfüllten Funktionen 
und die Art der Erfüllung zum Maß aller Berechtigungen macht, oder
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ob er die Funktion jeder Berechtigung von ihrem zugangsvermitteln
den Zweck her bestimmt. Erst wenn er sich zu letzterem entschließt, 
kann sich eine Kooperation zwischen staatlichen und nichtstaatlichen 
Bildungsträgern einstellen, andernfalls schüfe man nur wieder Win
kelschulen, bzw. Einrichtungen, die sich'darum bemühen müssen, als 
Ersatz für staatliche Institutionen anerkannt zu werden.

Hält man für richtig, daß sich der Gesetzgeber um einen Ausgleich 
bemühen muß, wenn er von der Verfassung getragene Funktions- . 
erwartungen aus praktischen Gründen nicht zu bedienen vermag, 
dann kann es eigentlich, keine Frage sein, welche Grundhaltung gegen
über privaten oder gesellschaftlichen Initiativen dem Staat aufgege
ben ist.
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Universität und Gesellschaft
Wie frei können Universitäten sein*

Paül-Ludwig Weinacht

Ich danke Herrn Dr. Heinz Hartmut Vogel für die freundliche Begrüßung und 
Vorstellung; meine dankbare Erwiderung nimmt sofort die Form des Vortrags an. 
Ich mute Ihnen darin harten Tobak zu:

Zunächst verfremde ich eine hochaktuelle Materie, verfolge sie in die Geschichte 
zurück, kühle sie dort ab. Ich möchte zum Schluß die Frage, um die es geht, desto 
schärfer stellen. Um auch hier wieder keine ganz falschen Erwartungen entstehen zu 
lassen: ich riskiere es, die Frage schärfer zu stellen, als meine Antwort für Sie, be
sonders in diesem Kreise, ausfallen kann. Ich mute Ihnen also auch die Enttäuschung 
über eine unbefriedigende Antwort zu. Was ich tun kann, ist: die Frage so zu stel
len, daß der Kreis zu ihrer Beantwortung sich ganz gehörig ins Zeug legen muß.

Das Thema ist dasselbe wie heute morgen: Hochschule und Gesellschaft. Ich 
sagte schon Herrn Dr. Vogel, daß Herr Gallwas und ich nach Art zweier Kirchen
maler tätig waren, jeder malte an einer Seite eines Flügelaltars und wußte nicht, 
welches Motiv der andere gewählt hatte; und nun wird der Altar aufgeklappt, und 
die staunende und fromme Menge sieht — entsetzt!? —, es paßt oder es paßt nicht. 
Das überlasse ich Ihrem Urteil.

Der Untertitel meines Vortrags: »Wie frei können Universitäten 
sein?« könnte, wenn er sich dem heutigen Hochschulrecht in geschicht
licher und systematischer Absicht nahem wollte, von zwei Annahmen 
ausgehen: einmal, daß die Eigenständigkeit des Hochschulwesens im 
Grundsatz »Ausprägung der sachgegebenen Autonomie der Wissen
schaft« sei und aus dem Wesen der Wissenschaft selbst erfließe. Zum 
anderen, daß sie in ihrer konkreten Ausprägung Produkt einer spezi
fisch preußisch-deutschen Entwicklung — etwa seit der Humboldt- 
schen Reformzeit — sei und ihr deshalb manche geschichtliche Zu-

# Der nachstehende Text gibt mit geringen Veränderungen den Vortrag wieder, 
den der Verfasser am 27. Juli 1972 vor dem Seminar für freiheitliche Ordnung in 
Herrsching/Ammersee gehalten hat.
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fälligkeit anhafte. Mit diesen Annahmen hielte ich mich eng ah die 
Darstellung von Thomas Oppermann in seinem Kulturverwaltungs
recht.

Der historisch interessierte Sozialwissenschaftler dagegen, als der ich 
mich hier präsentiere, wird bereits die »sachgegebene« Autonomie als 
geschichtlich und gesellschaftlich bedingt zu begreifen suchen. Er wird 
auch weniger auf »Zufälligkeiten« als vielmehr auf Regelmäßigkeit 
und Plausibilität achten. In dieser zweiten Erkenntnisabsicht steht die
ser Vortrag. Er sucht die Frage der Hochschulautonomie vor dem 
Hintergrund ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit zu erfassen — eine 
gesellschaftliche Bedingtheit, die ihrerseits dann die »Rechtlichkeit« 
der Autonomie tragen würde: Recht, das sich in dieser Betrachtung 
nicht selbst trägt, sondern gesellschaftlich aufruht. Schließlich will die
ser-Vortrag, wenn es nicht zii anspruchsvoll klingt, einen Beitrag ge
ben zur Freiheitsgeschichte der deutschen Universitäten.

L
Die deutsche Universität ist jünger als die italienische^ französische 

und englische. Was dort unter heftigen Geburtswehen Gestalt gewann, 
trat hierzulande in voller Rüstung ins Leben. Wer ah die Quelle der 
Universität und ihrer Freiheit zurückgehen will, der muß nach Bo
logna oder nach Paris. Wissenschaftsfreiheit und Hodischulautöfiomie 
waren im 12. und 13. Jahrhundert weder Ausdruck weltauhschäuli- 
chen Agnostizismus, noch waren sie institutionelles Recht in dem 
Sinne, den die Vereinigung deutscher Staatsrechtslehrer ihr unter Ru
dolf Smends Führung im Jahre 1927 gab, noch waren sie Merkmale 
einer Quasi-Exterritorialität, wie sie von rebellierenden Studenten ge
genüber der Polizei in den vergangenen Semestern gelegentlich be
ansprucht wurde. Sie entsprang vielmehr dem Anspruch von gelehrten 
Meistern und ihren Schülern, so zusammen leben und arbeiten zu dür
fen, daß ihr Studium nicht beeinträchtigt und ihr gelehrter Eifer nicht 
behindert wurde. Die Sicherung und gegebenenfalls Durchsetzung die
ses Anspruchs beruhte zunädist auf nichts ariderem als der Mobilität 
der Magister und ihrer Scholaren. Behinderte man sie hier, so zogen 
sie dorthin; behinderte inari sie dort, so drohten sie erneut mit der 
Einstellung der Vorlesungen und mit ihreiri Abzug. Abzug urid Aus
wanderung und insbesondere die wirksame Drohung damit, die für 
die örtlichen Krämer und Vermieter nicht ohne nachteilige Folgen
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blieben und den Ruhm einer Stadt kränkten, sind aus Oberitalien 
ebenso bekannt wie aus Frankreich, wo 1229 bekanntlich die Sor
bonne Paris verließ.

Die Freiheit der Wissenschaft hatte in jener Zeit viel von der Frei
heit der Gaukler und Spielleute. Was sie jedoch unterschied und freie 
Wissenschaft nicht ..vogelfrei werden ließ, war das kaiserliche Privileg 
für jene Scholaren, die dem römischen Recht oblagen und den Staufern 
beim Kampf um die Erweiterung ihrer Herrschaft als nützliche Hel
fer erscheinen mochten. Seit 1158 findet sich im Rechtsbuch Justinians 
jenes 1. »Amendment« (wie man es modern nennen könnte), das das 
Anfangswort »Habita« trägt und das »alle aus Liebe zur Wissenschaft 
Heimatlosen« unter kaiserlichen Schutz stellt und ihnen das Recht auf 
einen Richter ihrer Wahl zuspricht. Die ältesten Studiengesellschaften, 
die zu ihrer Zeit »societates studii« hießen, wuchsen in den fortwäh
renden Auseinandersetzungen mit einer mißtrauischen, ungeduldigen, 
herrschsüchtigen, bisweilen bornierten Umgebung zu Gemeinschaften 
heran, die sich ähnlich den damaligen religiösen Orden oder ständi
schen Körperschaften als »universitates« verstanden. »Societas stu
dii« und »Studium« sind die Namen, unter denen in älteren Doku
menten von einer »Universität« die Rede ist. Der Begriff »Universitas« 
bezeichnete späterhin das, was an Gemeinschaftsbeziehungen zwischen 
Lehrenden und Lernenden aus deren Kämpfen mit der Umwelt her
vorging oder dort bekräftigt wurde.

Als Rechtsform der gelehrten Universitas sind im 13. Jahrhundert 
zwei Modelle faßlich. Das eine auf Freiheit und Unabhängigkeit von 
der jeweiligen politischen Umgebung hin spezialisiert, das andere Ab
hängigkeit und Einordnung unter die Obrigkeit zum Maßstab neh
mend. Das erste Modell ist das verbreitetere. Namen wie Bologna und 
Paris,. Oxford und Cambridge stehen dafür. Das zweite tritt uns in 
der kaiserlichen Universität von Neapel, einer Gründung des Staufen
kaisers Friedrich II., entgegen und in einigen spanischen Universitäten 
des 13. Jahrhunderts. Beide Modelle: die privilegierte. Korporation 
— was Dr. Lothar Vogel heute morgen die Genossenschaft genannt 
hat — und die obrigkeitliche Domäne, die »Staatsanstalt« auf deutsch 
zu reden, standen bei der Gründung deutscher Universitäten im 
14. Jahrhundert Pate.
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II.
Deutschland, so lautete ein vielgehörtes mittelalterliches Wort, 

wurde das Imperium anvertraut, Italien das Sacerdotium und Frank
reich das Studium. Folgt man dieser Mächtetrias, so läßt sich das Pro
blem der Universitäten in Deutschland von allem Anfang an formu
lieren als die Frage, wie das Studium im Bannkreis des Imperiums ge
deihen kann.

Im Unterschied zu außerdeutschen Universitäten waren die auf 
Reichsboden entstehenden durchweg obrigkeitliche Gründungen, von 
einem Stifter nach seinem Willen und mit seinen Mitteln ins Leben ge
rufen. Der ersten Stiftung Kaiser Karls in Prag folgten Fürsten und 
Städte mit eigenen Gründungen nach; unsere Universitäten tragen 
vielfach noch heute stolz den Namen ihrer fürstlichen Gründer. An
ders als in Bologna, wo am Beginn der Rechtsfakultät gelehrtes Inter
esse eines gewissen Magister Guernerius am römischen Recht gestan
den hatte, war die obrigkeitliche Universitätsgründung von der Sorge 
um möglichst gute Beamte und Juristen getragen, ferner von der Ver
antwortung des Landesherrn für die Ausbildung von Geistlichen, Leh
rern, Ärzten. Vorwaltender Gesichtspunkt waren also Berufstauglich
keit und Amtstugend — durchaus zwei eng verschränkte Begriffe: 
Tauglichkeit und Tugend stammen aus einem Wort —, ein Grund, der 
die ständische Offenheit der Universitäten, aber kaum ihre korpora
tive Freiheit erklärt.

. Ein zweiter Gesichtspunkt kommt hinzu. Die ständische Offenheit 
der. Universitäten war durchaus nicht so, daß der Zugang zur Univer
sität an geburtsständische Privilegien geknüpft war, ganz im Gegen
teil. Sobald der Scholar in der Universität war, galt nur noch der 
»Status scolarium«, seine Nähe oder Ferne zum Studium, und sowohl 
sein religiöser Stand wie sein weltlicher Stand wurden zweitrangig. 
Die mittelalterliche Universität bildet also gerade nicht die landstän
dische oder kirchliche Gliederung der Gesellschaft in sich ab.

Ein anderer Gesichtspunkt kommt hinzu. Das Interesse des Stifters 
an seiner Stiftung richtete sich nicht nur auf möglichst gutes Studium, 
sondern auch auf dessen politische und konfessionelle Unbedenklich
keit, zumal im Zeitalter der Reformation. Gab es damals doch nicht 
nur angesehene und minderwertige Universitäten, sondern eben auch 
katholische und reformierte und unter letzteren solche, die gut, und
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andere, die weniger gut lutherisch waren. Dies wohl ein Gesichts
punkt, der die Gründungswelle von Universitäten im 15. und 16. 
Jahrhundert, aber kaum die Freiheit der sie umgebenden herrschaft
lichen Gewalt erklärt.

Wie also entsteht die »libertas scolastica« oder »Autonomie« deut
scher Universitäten?

Da gab es zunächst die Unterscheidung zwischen Gründung und 
Autorisierung bzw. Legitimierung. Der Gründer autorisierte nicht aus 
eigenem Recht, sondern bemühte zusätzlich Kaiser oder Papst oder 
beide zusammen. Sinn der Autorisierung war ein doppelter: einmal 
sollte die Generalität des Studiums gegenüber der Partikularität der 
Staats- und Domschulen gesichert werden, etwa in der Anerkennung 
der Grade und Titel; zum anderen sollte dadurch die Unbedenklich
keit der Einrichtung für eine Finanzierung aus Kirchengut erklärt 
werden. Was das im einzelnen bedeutet, darauf komme ich noch. Als
dann gab es die Unterscheidung und Trennung von Aufsicht über die 
Universität und Finanzierungszuständigkeit. Jenes weithin in der 
Hand der Fürsten, die Aufsicht nämlich, dieses fast durchweg in der 
Hand der Kirche. Schon aus Geldmangel waren die Fürsten und 
Städte, von Ausnahmen abgesehen, auf kirchliche Pfründe und Stif
tungen angewiesen, und es bekümmerte sie wenig, daß Nutznießer 
und Inhaber dieser Erwerbsquellen Kleriker sein oder zu diesem 
Zweck eigens werden mußten. Insofern waren diese Universitäten we
niger staatlich als kirchlich-klerikal fundiert. Schließlich gab es noch 
eine Unterscheidung und Trennung, und zwar die Sozialordnung in
nerhalb der Universitäten und die Städteordnung von Land und Kir
che. Die Universitäten kannten weder Clericus noch Laicus in dem bis 
dahin geltenden Sinn. Das Kolleg war, wie Thomas von Aquin selbst 
dargelegt hat, weder eine mönchische noch eine säkulare Einrichtung, 
sondern es war von eigener Art, ein collegium scolasticum. Nur als 
»scolastici«, modisch zu reden: als »am Wissenschaftsprozeß Betei
ligte«, gehörten Weltgeistliche und Ordensleute, Adelige, Bürger und 
Bauern zum Studium, so richtig es auch ist, daß die jungen Scholaren 
in klösterlicher Zucht mit ihren Magistern zusammen lebten und der, 
der in eine Pfründe hineinwollte, sich zu diesem Zweck wenigstens die 
Tonsur scheren lassen mußte. (Was übrigens nicht zur Ehelosigkeit 
verpflichtete, Sie brauchen also kein Mitleid mit den damaligen Magi
stern zu haben.)
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Die Freiheit der Universität war in Deutschland nicht aus ihrer 
rechtlichen Struktur zu ersehen. Diese schwankte vielmehr zwischen 
dem korporativ-freiheitlichen Modell Bolognas und dem anstaltlich- 
obrigkeitlichen Neapels unentschieden hin und her. Wenn Freiheit be
stand, so darum, weil die besonderen Macht- und Herrschaftsbedin
gungen des Mittelalters der Universität nicht durchweg ungünstig wa
ren. Bald erhielt sie nämlich von der weltlichen, bald von der geist
lichen Macht Schutz und Beistand, und sie war durchaus in der Lage, 
eine gegen die andere auszuspielen. Ihre Freiheit war darum so lange 
gesichert, als diese prekäre Gewaltenteilung anhielt, und mußte, wenn 
anders ihre Privilegien und Rechte keinen Garanten mehr hatten, spä
testens dann erlöschen, wenn eine der Mächte alleinherrschend wurde 
oder beide sich zu gut vertrugen. In Deutschland geschah dies im Ge
folge der Reformation und der Umwandlung der älteren Territorien 
in Fürstenstaaten mit aufgeklärt-despotischem Regiment. In ihnen 
verlor sich der klerikal-korporative Charakter der Universität, und 
an seine Stelle trat die von der Regierung verwaltete und beaufsich
tigte Staatsanstalt.

III.
Friedrich Paulsen, der Chronist des gelehrten deutschen Bildungs

wesens, hat zur Kennzeichnung der Lage der deutschen Universitäten 
Halle und Göttingerf im 18. Jahrhundert folgende Hinweise gegeben: 
Sie hätten durch die Minister in Berlin und Hannover als Oberkurato
ren ihre Lehrer erhalten. Bei Göttingen wurde ausdrücklich betont: 
ohne Befragung der Fakultäten. Die Professoren waren Staatsbeamte, 
die wie alle übrigen angestellt und entlassen wurden. Fand man die 
nachgesuchte Entlassung gegen das landesherrliche Interesse, so wurde 
sie verweigert. So sei, als man für die neue Universität Göttingen Pro
fessoren suchte, den Professoren der benachbarten preußischen und hes
sischen Universitäten die Annahme eines Rufs verboten worden. Die 
Lehrtätigkeit wurde von der Regierung beaufsichtigt. Halbjährlich 
wurden die Vorlesungslisten mit Tag des Anfangs und Schlusses und 
der Zahl der Zuhörer eingeschickt. Den Professoren wurde Beförde
rung und Gehaltszulage gewährt oder in Aussicht gestellt oder auch 
Mißfallen und Ungnade kundgegeben. »Anregungen und Gebote über 
all diese Dinge kommen von oben. Die Einmischungen der Regierun
gen in die Universitätsverhältnisse war zu keiner Zeit so groß, der
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Widerstand nie geringer als im Zeitalter des aufgeklärten Despotis
mus.«

Bestand ehemals Universität im schwankenden Anspruchsgeviert 
zwischen 1. Wissensdurst, oder, wenn Sie so wollen: Liebe zur Weis
heit, 2. sozialem Aufstiegs- oder Sicherheitsstreben, 3. Bedarfsdeckung 
an qualifiziertem Dienstpersonal und 4. der Ausbreitung und Ver
stärkung der wahren Religion, so traten unter dem aufgeklärten Für
stenregiment, dem Geist der Zeit und den Bedürfnissen der Zeit ge
horchend, die Nützlichkeitsgesichtspunkte der Herrschenden in den 
Vordergrund. Universität wurde zum Objekt merkantilistischer 
Staatsräson. Nicht um Wissenschaft und geistige Bildung, sondern um 
taugliche Staatsdiener handelt es sich, und zwar Diener des jeweiligen 
Landesherrn. Daher auch Verbote des Besuchs ausländischer Universi
täten während des ganzen 18. Jahrhunderts. Preußischen Untertanen 
wurde unter der Regierung Friedrichs II. der Besuch außerpreußischer 
Universitäten wiederholt bei schwerer Strafe untersagt. Charakteri
stisch ist der Abschnitt, mit dem Michaelis sein Werk: Von dem Vor
teil, welche Universitäten einem Lande bringen, beginnt. Nachdem 
zuerst in großer Breite der ökonomische und kameralistische Gewinn, 
den eine blühende Universität bringt, vorgerechnet wird, wird der 
Nutzen einer einheimischen Universität für den politischen Flor des 
Landes entwickelt: »Was auf der Universität gelehrt wird, das hören 
zwar anfangs nur Studenten, aber nach und nach, in etwa einem Men
schenalter, ist das der allgemeine Sinn des Volkes. Der Bürger und 
Bauer glaubt dem Prediger, der Prediger glaubt dem Staatsrecht, das 
er von Juristen des Landes erzählen hört.« Dieser Umsetzungprozeß 
der Wissenschaft innerhalb einer Generation, abfließend von jden 
Staatsrechtlern über die Prediger zu den in der Kirche versammelten 
Bauern und Bürgern, ist natürlich heute erheblich verkürzt — indes 
mag die Hierarchie so oder ähnlich noch immer bestehen.

IV.
Die enge Verbindung, die Universität und Staat eingegangen wa

ren, die im 18. Jh. zu ungunsten einer freien und kraftvollen Univer- 
•zitätsentwicklung ausgeschlagen war, bedeutete in der Epoche der 
preußischen Reformen, als der Staat aus politischen und moralischen 
Gründen den Nutzen machtvoller Universitäten erkennen lernte, für 
die akademischen Wissenschaften Vorteil und ungeahnte Förderung.
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Beispielsweise konnte der in Rheinpreußen tätige Altertumswissen
schaftler Niebuhr seinem in Bayern wirkenden Kollegen Thiersch, der 
sich über das geringe Interesse dieser katholischen Böotier am Neu- 
humanismüs mokiert hatte, schreiben: »Glauben Sie nur nicht, daß .das 
Widerstreben, welches Sie zu überwinden haben, eine schlimme dor
tige Eigenschaft sei. Es mag dort nur schlimmer sein, Sie würden es 
aber hier geradeso erfahren, wenn der Einfluß der dem protestanti
schen Teil angehörenden höchsten Regierung und die Mitwirkung der 
von dorther gekommenen Beamten nicht wäre. Auch die protestanti
schen Fabrikgegenden sind so antiphilologisch wie möglich.« Das ist 
ein rechtes Schimpfwort im Munde eines Altertumswissenschaftlers: 
so antiphilologisch wie möglich! In den Fabrikgegenden hört eben der 
Arm der Staatsbürokratie auf, dort waren die Altertumswissenschaf
ten hilflos und machtlos. Aber überall, wo der Arni der Staatsbüro
kratie hinkam, da erfreuten sie sich höchster bürokratischer Förde
rung.

Sozialpolitische Wirksamkeit und institutionelle Freiheit sind nun 
freilich zweierlei, und man möchte fast glauben, daß die erste, die 
Wirksamkeit, ebenso viel verliert, wie die zweite dazugewirint, und 
umgekehrt; Jedenfalls werden neuerdings die Bedingungen der Auto
nomie für die Universitäten im 19. Jahrhundert weniger in ihrer gro
ßen Bedeutung für Staat und Wirtschaft und schon gar nicht im Frei
heitsanspruch ihrer Professoren gesehen, sondern in der relativen Be
deutungslosigkeit des kulturellen, speziell wissenschaftlich-akademi
schen Teilsystems gegenüber dem politischen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen.

Was erwartete sich die Gesellschaft im 19. Jahrhundert von ihren 
Universitäten? Neben Forschung und Lehre und akademischer Berufs
vorbereitung sollte sie die Studenten mit einem bestimmten Standes
bewußtsein und Regeln sozialen Verhaltens ausstatten. (»So benimmt 
sich doch kein Akademiker!«, ist die volkstümliche Reaktion auf diese 
Erwartung.) Sie sollte ihnen ferner ein Bewußtsein der deutschen Ge
sellschaft und Politik in historischer Perspektive mitgeben, also das, 
was man modisch als »normativen Qualifikationsüberschuß« bezeich
nen konnte. Die Leistungsanforderungen an den Universitäten waren 
demnach wenig spezifisch, dafür aber nicht weniger anspruchsvoll, in 
ihrer Anspfuchshöhe aber nur mittelbar zu kontrollieren. Vorausset-
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zung gerade dieser Anforderungen war, daß die Studenten eine erle
sene Schar ihrer Altersgenossen darstellten, die Universität also eine 
Elite-Einrichtung war und daß die Inhalte der Berufsbildung für 
Ärzte, Theologen, Lehrer usf. nicht konkret festgelegt waren, sondern 
— soweit sie unmittelbar für die Praxis, für die Berufsausübung von 
Bedeutung waren — in einer Phase nachuniversitärer Berufseinfüh- 
rung nachgeholt werden konnten; Vikariat, Referendariat, Assistenz
zeit usf. haben darin ihre Begründung. Und schließlich, daß der An
teil der Kräfte, die von der Universität an das am stärksten sich aus
weitende Teilsystem, das wirtschaftliche, abgegeben wurden, unerheb
lich war. Diese drei Voraussetzungen für schwach ausgeprägte äußere, 
gesellschaftliche Leistungsanforderungen an die Universität waren zu
gleich die soziale Bedingung für ihre Autonomie.

Übrigens brachte die Autonomie für die Universität Pflichten mit 
sich, die nun wieder von ihr selbst erfüllt werden mußten: die Auf
gabe der Selbstverwaltung und die Aufgabe der Selbstergänzung und 
Standardisierung ihrer Abschlußdiplome. Das innere Positionsgefüge 
der Universitäten entsprach dabei noch oder wieder weitgehend mit
telalterlichen Zuständen. Ebenso wie der Meisterbetrieb im Kunstge
werbe stufenweise über den Gesellen zum Lehrling herabreichte, so 
führte in der .Universität eine kontinuierliche Linie vom Ordinarius 
über den Privatdozenten, den Lektor, den Assistenten bis zum Studen
ten hinunter. Der Hintergrund dieser Organisation lag in der Eigen
art der Aufgaben und Fähigkeiten. Meister und Ordinarius konnten 
alle anfallenden Aufgaben erledigen. Sie umfaßten sie nach Breite und 
Spezialisierungsgrad vollkommen. Etwas weniger von der gleichen 
Art vermochten die Gesellen , und Assistenten, wieder etwas weniger 
von der gleichen Art die Lehrlinge und Studenten. Man hat diese Sta
tusordnung auch eine »aufgabenkontinuierliche« (Offe) genannt. Sie 
bedeutete für den Inhaber der obersten und vollkommensten Position, 
daß er zu entscheiden hat, was, wie und von wem zu erledigen sei, 
d. h. in Planung und Ausführung oder in wissenschaftlicher Forschung 
und Lehre zu tun wäre. Die vollkommene Position war dann zugleich 
eine Position autokratischer Herrschaft. Die Studentenbewegung unse
rer Jahre hat entdeckt, daß die Universität ihrem gesellschaftlichen 
Leistungsoll nicht mehr gerecht wurde und der Ordinarius seine 
Amtsautorität nicht mehr durchgängig durch wissenschaftliche Autori-
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tat glaubhaft machen konnte. Übrigens stellt diese studentische Ent
deckung die Nachlese einer voraufgegangenen Entdeckung dar, die aus 
der Perspektive des Privatdozentenstandes am Ende des vorigen Jahr
hunderts gemacht wurde. Man lese diesbezüglich den jungen Schopen
hauer.

V.
Bevor die gegenwärtige Lage analysiert wird, soll das bisher Vor

getragene noch einmal kurz zusammengefaßt werden. Wir haben vier 
große Phasen der Freiheitsgeschichte der Universität berührt, die 
äußerdeutsche Gründungsphase, die Phase der deutschen obrigkeit
lichen Universitätsstiftungen, die Phase der Entkorporierung und Ver- 
anstaltlichung der Universität im 18. Jahrhundert und schließlich die 
von Preußen ausgehende Phase der neuerlichen Autonomisierung in
nerhalb rein staatlicher Verfaßtheit. Den vier Phasen haben wir vier 
Zwecke zugeordnet: Liebe zur Wissenschaft, Pluralität der Zwecke 
unterhalb eines öder mehrerer Stiftungszwecke, merkantilistische 
Staatsraisöh, politische Neugeburt und neuhumanistische Universitäts
idee; dies in der Abfolge der Zwecke der Universität. Den Zwecken 
entsprachen verschiedene innere Ordnungen und verschiedene Außen
beziehungen der Universität zur Gesellschaft. Die ersten Zwecke be
wirkten den »ordo scolasticus«, in dem weder die kirchlichen noch die 
weltlichen Stände und Ämter vorrangig Geltung hatten; die Mitglie
der der Universitäten waren vielmehr nach ihrem Verhältnis zum Stu
dium bzw. zur Struktur der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernen- 
den-eingestuft. Wer die Universität mit einem Titel verließ, durfte zu
nächst aufgrund der Privilegierung der von ihm besuchten Hochschule, 
später aufgrund allgemeiner Übung damit rechnen, daß er in der 
weltlichen oder geistlichen Gesellschaft entsprechend honoriert würde. 
Tatsächlich wurden Baccalaurien, Doktoren und Magister oft Personen 
von Stand gleich geachtet. Der »Adel des Geistes« ist nicht nur eine 
späte blumige Bezeichnung, sondern hat einen sehr realen Bezug. Dok
toren waren je nach der Landschaft, in der sie sich politisch aufhielten, 
durchaus Leute von Stand, dem herrschaftlichen Stand gleich geachtet. 
Der Staatsräson des Merkantilismus entsprechend war der Universi
tätsabgänger dann nurmehr soviel wert, wie seinem Bedarf in der 
fürstlichen Landesökonomie entsprach. Kein Wunder, daß der Adel 
eine solchermaßen funktionalisierte Bildungsstätte mied und seinen
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geburtsständisdien Wert durch den Besuch von Ritterakademien unter 
Beweis stellte. (Eine Bildungsstätte, aus der herauskommend man so
viel wert ist, wie der Markt einem an Preis und Prestige anzeigt, kann 
natürlich nicht von einer Gesellsdiaftsschicht besucht werden, die ihren 
Wert aus ganz anderen als ökonomischen Rücksichten ableitet.) Der 
Niedergang der Universitäten hängt auch mit der Absage des Adels 
zusammen, seihe Kinder an die öffentlichen Universitäten zu schicken. 
An die'Stelle des großen Magisters und Doktors trat in dieser Phase 

:der Typ des gelehrten Schulfuchs'en und Pedanten. Die soziale Rolle 
der Gelehrsamkeit war beamtenmäßig, subaltern, zuweilen skurril. 
Die Wandlung, die innerhalb des akademischen Bereichs am Ende des 
18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts eintrat, das neuerliche Sen- 
dvmgsbewüßtsein des Gelehrten,-voran des Ordinarius an der philoso
phischen Fakultät, kann nicht hoch genug veranschlagt werden. Nur 
am Rande sei erwähnt, daß mit der Berliner Universitätsgründung 
auch die finanzielle Ausstattung der Universitäten besser wurde, so 

-daß die Privatveranstaltungen der Professoren ihre Funktion als Zu
brot zur kärglichen Besoldung aus öffentlichen Veranstaltungen auf
geben konnten. Fichtes »Reden an die Deutsche Nation« waren, als 
Vorlesungen bereits'wieder publice. Die Studiosi zu seinen Füßen ka
men wieder aus allen höheren Ständen. Die Universität nahm sich der 

-von der Gesellschaft erwarteten, von Universitätslehrern autonom 
definierten Aufgabe der Nationalerziehung an. Ja, die Universität er
hielt vorübergehend die Funktion des Schauplatzes und Kampffeldes 
der geistig vörweggenömmenen nationalen Einheit; kein Wunder, daß 
sich das Paulskirchen-Pärlament maßgeblich aus akademischen Leh
rern rekrutierte!

Wie frei war bei all dem die Universität? Wir sagten, daß die Auto- 
nomisierung der Hochschule einherging mit ihrem Elitecharakter 
ihrer diffusen beruflichen Bildurigsfunktion und normativen Soziali- 
satiönsaufgäbe und schließlich mit ihrer Entbehrlichkeit für die indu
strielle Revolution. Freilich, als normative Sozialisationsinstanz genoß 
sie ihre Freiheit nur so lange, als sie sich in Übereinstimmung mit der 
Regierungspolitik befand und des höchsten Wohlwollens gewiß sein 
durfte. Politische Unruhe und Umtriebe haben nicht erst im 20. Jahr
hundert die Grenzen der Autonomie in Erinnerung gebracht.
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VI.
Seit weniger als 10 Jahren sind Wandlungen im gesellschaftlichen 

Bedingungsfeld der Hochschule eingetreten oder bewußt geworden, 
die das Problem der Autonomie neu und anders stellen. Aus der Elite- 
uhiversität wurde die Massenhochschule. Studierte ehedem kaum einer 
von hundert seines Altersjahrgangs, so ist es heute jeder Zehnte und 
dürfte Mitte der 80er Jahre jeder Vierte sein. Auch die Frage der Be
rufsbildung stellt sich heute anders. Programmierte und berufsfeldbe- 
-zogehe Studiengänge treten mehr und mehr an die Stelle von Lehr
angeboten, die kaum anders als aus dem individuellen Forschungs
interesse von Professoren zu erklären waren. Und schließlich trägt 
auch das ökonomische System seine Forderungen immer nachhaltiger 
vor. Es hat Wissenschaft als Produktivkfaft erkannt, als »human 
capital« zum einen und technologische Investition zum ändern. For
schungsergebnisse und Ausbildung werden auf die Bedürfnisse der 
Volkswirtschaft und des. Beschäftigungssystems bezogen und als 
knappe Ressourcen unter Verwertungsrücksichten eingefordert in eine 
vblks’wirtschaftliche Gesamtrechnung, unter die das Bildungswesen 
unter solcher Betrachtung eben geraten ist.

Was bedeutet dies alles für die Universität und ihre Autonomie? 
Zunächst nur dies, daß die älteren Bedingungen universitärer Autono
mie verloren gehen oder bereits .verloren gegangen sind. Unabhängig
keit gerät dabei um so ärger in Bedrängnis, als professorale Anläufe 
zu einer »Reform aus eigener Kraft« (etwa das Münchner Manifest 
von 1968) fast überall steckenblieben. Fürs erste blieben nur zwei Ih- 
novationsträger übrig, die die konkursverdächtige Masse Universität 
einer Sanierung zuführeh mochten, nämlich sozialistische und kommu
nistische Gruppen auf der einen und der Landesgesetzgeber zusammen 
•mitiden staatlichen Kultusverwaltungeh auf der anderen Seite. Für 
die Unabhängigkeit der Universität ergeben sich dabei höchst unter
schiedliche, in keinem Fall rosige Aussichten.
' Die linksextremistischen Gruppen bekämpfen die Anforderungen 
des »privatkapitalistischen Bereichs« durch Verweigerung der staat
lichen und universitären Leistungsanforderungen, und zwar unter 
merkwürdiger Nutzung und Umdeutung der alten Autonomie-For
mel. Diese Formel besitzt für sie, in der gegenwärtigen Phase des 
»Klassenkampfs«, taktischen Wert, der in einer sozialistischen Gesell-
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Schaftsordnung, wo »Autonomie« mit manchem anderen zum alten 
bürgerlidien Eisen geworfen werden kann, verschwunden sein wird. 
Aber auch Landesgesetzgeber und Kultusverwaltung schränken die 
hergebrachten Rechte und Freiheiten der Universitäten ein: teils, um 
das Massenstudium fachlich und organisatorisch zu ermöglichen, teils 
um den Zugang in Ämter und Stellen der Universität unter dem Ge
sichtspunkt der Verfassungsloyalität und teilweise auch des Leistungs- 
Standards unter Kontrolle zu halten, schließlich, um individuelle Mo
mente der Lehrfreiheit (z. B. Lehrstuhl-Domäne) gegenüber kollekti
ven Momenten (z. B. Fachbereich) oder umgekehrt: Organ-Entschei
dungen (von Universitätsgremien) gegen Individual-Entscheidungen 
(von Universitätslehrern) im Recht zu halten. Gerade die zuletzt ge
nannten Regelungsmaterien lassen erst schwache Zielorientierungen 
erkennen, die man schon als allgemein anerkannt und (justizförmlich) 
»herrschende Lehre« bezeichnen könnte.

Die derzeitigen gesetzlichen und administrativen Einschränkungen 
der korporativen Freiheiten der Hochschule haben teilweise vorläufi
gen (provisorischen), teilweise vorübergehenden (transitorischen) Cha
rakter. Wenn sich die von der Universität erbrachten und von den 
übrigen gesellschaftlichen Teilsystemen erwarteten bzw. geforderten 
Leistungen wieder angleichen, dürfte eine Steigerung der Hochschul
autonomie zu erwarten sein. Die derzeitige Bedrohung der Hochschul
freiheit hat also verschiedene Ursachen und Perspektiven: einerseits 
die mißbräuchliche Beanspruchung der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 
GG) zu politischen Zwecken, ihre Ausbeutung gegen die freiheitliche 
Gesellschafts- und Staatsordnung durch extremistische Gruppen, an
dererseits ihre Begrenzung zu Zwecken der Bildungsplanung und — 
in Reaktion auf das Vordringen von Extremisten in den Hochschulen 
— zur politischen Mißbrauchskontrolle durch die Kultusverwältung.

Man Hat versucht, als politische Konflikt-Formel für die heutige 
Hochschulproblematik die Alternative zu formulieren: technokratische 
oder demokratische Hochschulreform? Dabei soll demokratisch zu
gleich »autonom« bedeuten. Mir scheint indes, daß die tiefer liegende 
Konflikt-Formel im Demokratie-Verständnis sog. demokratischer 
Hochschulreform liegt: nämlich, ob eine Institution die ihr von der 
gegenwärtigen Gesellschaft gestellten Anforderungen erfüllt — oder 
ob sie sie abgewehrt und sich einem fiktiven, selbstdefinierten Lei-
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stungspartner gegenüber zu rechtfertigen bemüht. Im zweiten Fall 
wäre sie, eingeigelt in ihre »Autonomie«, kaum »demokratisch«, wohl 
aber »gesellschaftsverloren« zu nennen. .

Ich sehe denn das Problem der Hochschulfreiheit in seiner gesell- 
schaftszugewandten Seite unter der Frage: Wie kann diese gegenwär
tig lebende Gesellschaft sich der Universität gegenüber präsentieren? 
Wie kann sie ihre vielgesichtige Realität verdeutlichen? Wie kann sie 
plastisch werden?

Diese gesellschaftliche Seite der Universitätsfreiheit wurde zum Ge
genstand verschiedener Ideen und Vorschläge: einmal wollte man die 
Hochschulen auf ihre praktischen Verpflichtungen gegenüber der Ger 
Seilschaft dadurch festlegen, daß man gesellschaftliche Beteiligungs
formen an den Hochschulgremien forderte. In dieser Richtung-äußer
ten sich vor Jahren bereits der Abgeordnete Dichgans (CDU) und 
Seel, der Kanzler der Universität Bochum. Ein anderer Vorschlag 
möchte das Modell der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Kontrolle auf 
die Universitäten übertragen; in dieser Richtung äußerte sich der Po
litik-Professor Hennis im Jahr 1970 vor dem Bund Freiheit der Wis
senschaft.

Das bleibende Verdienst all dieser Vorschläge ..ist es, darauf auf
merksam zu machen, daß Freiheit der Wissenschaft und Autonomie 
der Hochschule heute nicht mehr nur negativ als Abschirmung indivi
dueller Gelehrsamkeit gegen interessierte Einwirkung von außen zu 
sichern ist. Zu dieser Einsicht kamen auch die Frankfurter Professoren 
Denninger, Friedeburg, Habermas und Wiethölter. Diese täuschten 
sich nur darin, daß sie die aktive politische Wahrung der Autonomie 
auf den Kreis derjenigen beschränkt wissen wollen, die unmittelbar an 
Lehre Und Forschung beteiligt sind. Politisch, d. h. auf das konkrete 
Gemeinwesen und seine Aufgaben bezogen, wird Wissenschaftsfreiheit 
nämlich nur insofern, als sie von Repräsentanten dieses Gemeinwe
sens herausgefordert und kontrolliert werden kann. Was die Frank
furter Professoren kaum gewollt, aber tatsächlich begünstigt haben, 
war nichts anderes als die von den Soziologen Schelsky und Schock 
analysierte Strategie der linksradikalen Systemüberwinder. (Ich er
innere hier an zwei Aufsätze in der Frankfurter Allgemeinen Zei
tung; besonders der Aufsatz von Schelsky vom Dezember 1971 ist von 
größter Luzidität.) Solcherart »politisierte« Hochschulen werden nicht
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im, sondern gegen den Staat politisch. Schelsky hat das treffend defi
niert als »Perversion der die Universität tragenden moralischen und 
politischen Grundwerte und Reaktionen zu Kampfmitteln, die die 
Stabilität dieser Institutionen mit Hilfe ihrer eigenen Wertüberzeu- 
gungen aus den Angeln heben soll.«

VII.
Am Ende unserer Überlegungen steht kein hinreißendes neues Mo

dell, sondern die mäßige Bedachtheit des historisch orientierten Sozial
wissenschaftlers und einige Anregungen zum Weiterdenken.

Erstens: Die Zeit, in der Freiheit der Wissenschaft und eine Auto
nomie der Hochschule im Schatten der Gewalten oder in den Zonen 
des Gewaltgleichgewichts gedeihen konnten, ist vorbei. . .

Zweitens: Die Zeit, in der die Autonomie der Universität als poli
tikfreie Domäne der »Wissenschaft als Beruf« (M. Weber) von der 
politischen Macht garantiert werden konnte, ist ebenfalls vorbei,
• Drittens: Universitätsautonomie und Freiheit der Wissenschaft 
müssen sich heute auch von innen her politisch aufbauen, freilich nicht 
im selbstgenügsamen Prozeß, der Paritätenbildung und Politisierung 
von Zielen, Inhalten und Formen des akademischen Unterrichts. Dies 
würde, um mit Hans Maier zu reden, die Universität als Ständestaat 
hersteilen und von der demokratischen Gesellschaft um sie herum-ab- 
schotten. Die unmittelbar am Wissenschaftsprozeß Beteiligten bedür
fen daher der institutionalisierten Herausforderung und Kontrolle 
durch diejenigen, die nur mittelbar am Wissenschaftsprozeß beteiligt, 
diesem jedoch nicht weniger elementar ausgesetzt sind..
. Viertens: Solche Herausforderungen können über Vertretungsrechte 
gesellschaftlicher Gruppen, der sog. »gesellschaftlich relevanten 
Kräfte« an Universitätsorganen — etwa »Konzil« oder »Großer Se
nat«, in denen der Rektor gewählt und die Hochschul-Statuten ver
abschiedet werden — praktiziert werden. Bedenklich stimmt indes die 
Aussicht, daß diese Kräfte über kurz oder lang parteipolitisch polari
siert und unter Kuratel gebracht würden. Der Freiburger Staatsrecht
ler Kaiser hat diese Entwicklung am Beispiel der Rundfunkverfassung 
aufgezeigt und daraus Argumente für die freiheitsverbürgende pri
vatwirtschaftliche Struktur der Presse gewonnen (Presseplanung, Pla
nungsstudien 1). Die Herausforderung der Universität durch die Ge
sellschaft muß denn keineswegs in internen Kontrollgremien der Uni-
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versität, sie könnte auch in externen Bildungseinheiten der Gesell
schaft erfolgen, und zwar durch Konkurrenz, Arbeitsteilung, Koope
ration, Korrektur. Die Mitentscheidung der Gesellschaft über die Aus
bildungsleistung der Hochschulen (die Forschungsleisfung sei hier äüs- 
geklammert) wäre nicht auf ex-post-KontroIle der Abnehmer oder 
ex-post-Kontrolle der Mitglieder von Konzilien zu beschränken, son
dern um ex-ante- öder Simültan-Kontrolle durch Schulen, Kranken- 
häusei , Arztpraxeh, Gerichte, Betriebe, Verwaltungen und nicht
staatliche Hochschuleinrichtungen zu erweitere Das staatliche Mono
pol der akademischen Ausbildung, das die Freiheit der Wissenschaft in 
je verschiedener Weise heute zur Beute politisch extremer Gruppen, 
etablierter »Schulen« und theoretischer Richtungen parlamentarischer 
und Kultüsverwaltungsinstanzen werden läßt, müßte von einer recht
lich anders bestimmten Infrastruktür unterfangen, konkurrenziert 
und kontrolliert werden. Die Frage, die bleibt, ist nur die: gewinnt die 
Wissenschaft an Freiheit wirklich hinzu, was Hochschulen und Staat 
an Einfluß dabei verlieren?

Fünftens: Noch immer wäre es möglichj daß die Universität rest
los autonom und gesellschaft-irrelevant wird. Nicht mehr möglich 
wäre jedoch, daß Wissenschaft um so freier wird, je mehr sie auf. So- 
iZialwirksamkeit verzichtete, denn dieser Verzicht ist keine reale Ent
scheidung mehr, sondern von der Entwicklung bereits überholt. Die 
heute »maßgeblichen« Wissenschaften haben nämlich bereits die Funk
tion der Produktivkraft, sinnerzeugenden Macht, Sozialtechnologie 
angenommen. Restlos autonome Hochschulen waren nur in Gestalt 
von »Orchideehgärten« zu haben.

Die Frage, die sich daher stellt und die die Aufgabe andeutet, an 
der weitergearbeitet werden sollte, lautet: Da Wissenschaft heute so 
mächtig ist, wie sie ist, wie kann sie dann noch frei sein?
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Diskussion: Freie Universität

Teilnehmer: Was meint der Schlußsatz Ihres Vortrages, Was heißt Wissenschaft, 
was heißt frei, bezieht sich das auf die Universitäten?

Dr. Weinacht: Wissenschaft bezog sidt auf die verfaßten, d. h. an den Univer
sitäten institutionalisierten Wissenschaften, die in der gegenwärtigen Gesellschaft 
von besonderer sozialer Bedeutung sind. Ich sah drei Bezugspunkte von sozialer Be
deutsamkeit der Wissenschaft. Der erste Bezugspunkt ist ihr Beitrag für die Produk
tivität unseres wirtschaftlichen Systems: Wissenschaft als Produktivkraft. Der 
zweite Bezugspunkt gesellschaftsbedeutsamer Funktion von Wissenschaft ist ihre 
sinnstiftende Kraft: Wissenschaft als Sinnvermittler und Sinnzerstörer, die gesell
schaftlichen Tendenzen und Ansprüchen Legitimation zu- und abspricht, Glaubens
haltungen aufbaut und kritisch destruiert und die sich auf dem Weg über die Mas
senmedien, die Taschenbuchproduktion, Hochschulen und Schulen ausbreitet und zur 
Geltung bringt. Die Folgen der von den Studenten verursadtten »deutschen Un
ruhe« sind bewältigt. Der dritte Bezugspunkt ist die Funktion von Wissenschaft als 
Sozialtechnologie, und zwar in Gestalt der Organisationswissenschaften Soziologie, 
Psychologie, auch Rechtswissenschaft, insofern sie für die dichter werdende Mensdi- 
heit mögliche Ordnungsformen aufspüren und vorhandene am Leben erhalten und 
bei all dem für den Politiker immer unentbehrlicher werden. Das sind die sozial be
deutsamen Aspekte der Wissenschaft, und diese drei waren gemeint, als ich von der 
Macht der Wissenschaft sprach. Die Frage lautete vollständig; Wenn Wissenschaft so 
mächtig ist, wie sie, ist, wie kann sie dann noch frei sein?

Was heißt »frei«? Wer setzt das Kriterium für frei und unfrei? — Das ist die 
fortdauernde Frage* dieses Seminars. Ich war der Auffassung, die Frage dürfe nicht 
abschließend beantwortet werden von den sogenannten am Wissenschaftsprozeß Be
teiligten, denn dies griffe zu kurz. Wissenschaft kann heute nicht mehr treuhände
risch von einer Gruppe von Wissenschaftlern für die Gesellschaft verwaltet werden, 
sondern Wissenschaft muß heute von den Wissenschaftlern, die damit beruflich zu 
tun haben, in einem sozialen Dialog zur Gesellschaft betrieben werden: Das heißt, 
die Gesellschaft muß zur Wissenschaft in Annäherung gebracht werden. Es gibt da 
ein recht lesenswertes Buch von Hartmut v. Hentig: »Magier oder Magister«. Hen- 
tig stellt sich darin die Frage: Wie kann die Wissenschaft aus ihrer Unverständlich
keit und Spezialisierung-erstens sich selber zur Einheit der Wissensdiaft, und zwei
tens zur Gesellschaft, zum gemeinen Bürger zurückfinden. Das sind Fragen, die 
heute nottun, die zuvor geklärt sein müssen, bevor die weitere Frage beantwortet 
werden kann: Wie ist denn nun der soziale Dialog zu institutionalisieren?

A. Studer: Wir stehen hier vor der Schwierigkeit, daß wir alte Begriffe mit neuem 
Inhalt füllen müssen. Der Begriff Autonomie ist heute nicht mehr denkbar. Die 
Frage ist eben: läßt sich überhaupt diese Teilung machen: hier die Universität — 
hier der Staat — dort die Wirtschaft. Ich würde sagen, das ist eine lokale Teilung, 
die heute nicht mehr zweckmäßig ist. Die Scheidung geht heute ganz anders. Wir 
müssen heute zu einer funktionalen Gliederung kommen, und das ist das Merkwür
dige, daß die Universität als Ganzes zugleich kulturelle Institution und politische 
Institution und wirtschaftliche Gegebenheit ist. In bezug auf die Erkenntnisfindung,
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auf die Forschung, was damit im weitesten Sinne zusammerihängt, ist sie ganz sicher 
eine eminent kulturelle Institution und muß sich hier den Freiheitsraum bewahren. 
Hier wird Autonomie verlangt! Anders in bezug auf die Lehre.— Lehre ist ja nur 
denkbar in einem sozialen Zusammenhang. Ich kann nicht für mich selbst eigentlich 
lehren. Wenn ich etwas weitergebeh will, bin ich auf ein Gegenüber angewiesen, mit 
dem ich ins Gespräch komme. Da ist schon das politische Element darinnen. Nicht 
alles wird gelehrt werden können, sondern da wird ein Konsens gefunden werden 
müssen. In bezug auf die Erkenntnisanwendung (nicht für die Mitteilung), haben 
wir es mit einem »Dienstleistungsbetrieb« zu tun, da ist die Universität ein eminent 
wirtschaftlicher Betrieb und ist in dieser Beziehung auch sehr eng mit der Wirtschaft 
verflochten. Auch da kann sie nicht autonom sein. Die Schwierigkeit ist doch die, 
daß wir die Universität einerseits als Einheit haben, auf der anderen Seite aber diese 
funktionalen Bereiche auseinanderhalten müssen, weil sie nach ganz verschiedenen 
Gesetzlichkeiten geordnet werden müssen. In der Universität sind drei verschiedene 
Strukturen, die sich gegenseitig durchkreuzen, und entsprechend geordnet sein 
sollten.

In bezug auf die Erkenntnisfindung kann es nicht so etwas geben wie ein demo
kratisches Abstimmungsverfahren. In bezug auf Lehre könnten Abstimmungsmög
lichkeiten stattfinden, etwa darüber, ob man sich dem oder jenem Gebiet zuwenden 
soll. Die Minderheit wird entweder die Möglichkeit haben, auszuscheren, vielleicht 
etwas eigenes machen oder sich diesem Mehrheitsbeschluß für eine bestimmte Zeit zu 
unterwerfen. Man kann ja von einem Dozenten nicht verlangen, daß er beides zu
gleich macht
Die Frage ist: Geht das persönliche Interesse eines Dozenten vor oder geht das In
teresse einer Hörerschaft als Gesamtheit vor? Wo sind die Kriterien, die entschei
den? Es scheint, daß da ein gewisser demokratischer Entscheidungsprozeß stattfinden 
könnte....

Dr. Lothar Vogel: Ich hätte mir gewünscht, daß wir die Bestimmungen der Wis
senschaft nicht von Außenelementen her, die sich aus dem sozialen Bezug im weite
ren ergeben, sondern zuerst einmal von der Wissenschaft selber her begründen; also 
sozusagen von den systemimmanenten Kräften des Wissenschaftsbetriebs, der Wahr
heitsfindung, der Forschung her, die sich aus der Sache heraus ergeben, und daß 
man dann Schritt für Schritt die Institutionen auch flexibel einrichtet, damit nicht 
die Institutionen die Sache, sondern die Sache die Institutionen bestimmt.

Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, die Wissenschaft ist heute von der Wirtschaft 
einfach gefordert, und es entsteht dann eine Wissenschaft, die gewissermaßen von 
der Wirtschaft her, sekundär kreiert ist, dann ist eigentlich die Freiheit der Wissen
schaft korrumpiert. Genauso könnte man von der politischen Seite aus befürchten, 
daß immer wieder das systemimmanente Sein des wissenschaftlich Produktiven von 
Sekundärphänomenen aus bestimmt wird. Das wäre die Unfreiheit der Wissenschaft.

Dr. Weinacht: Das sind jetzt natürlich die tiefsten philosophischen Fragen, die 
hier angesprochen sind. Hinter Ihrer Frage steht doch wohl ein normatives Bild von 
Wissenschaft, wie Wissenschaft sein soll?

Dr. Lothar Vogel: Ich will verdeutlichen, wie ich es meine. Ich bin fest davon 
überzeugt, daß es eine anthropologische Organologie des menschlichen Erkennens 
gibt, wie es ein bedeutender schweizerischer Philosoph einmal ausgedrückt hat: »Es 
gibt eine Naturgeschichte des menschlichen Erkennens.« Ob diese nun schon wirklich 
entwickelt ist, ist eine ganz andere Frage! Aber, in dem Bestreben, der Natur des 
menschlichen Erkennens zum Durchbruch zu verhelfen — eine grundsätzliche Auf-

auch die Personen der Lehre sind mit ihrer Zeit beschränkt usw.
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gäbe einer ideell konzipierten Universität! Diese anthropologisch zu fassende Reali
tät des Erkenntnis- und Forsdiungsprozesses, meine idi, müßte der erste Freiheits
keim der Universität sein, und alle Institutionen müßten sich durchaus sekundär und 
tertiär zu diesem Bestimmungspunkt verhalten.

Dt. Weinacht: Lassen wir einmal die wichtige Frage der Philosophie zur Seite, ob
wohl ich dazu auch gerne noch etwas sagen würde. Gehen wir gleich zur Frage des 
Verhältnisses von Wissenschaft und Institution. Wird man sehen können, daß die Be
stimmung der Wissenschaft verschiedene Institutionalisierungen gleich gut duldet, es 
also nicht die optimale Verfaßtheit von Wissenschaft gibt, sondern hierbei Bedin
gungstatbestände eine Rolle spielen, die jeweils neu zu prüfen sind; etwa bis zu wel
chem Grade beispielsweise der Lehrende als Lehrender die optimale Funktion aus
füllen kann, bis zu welchem Grad er auf Hilfsdienst angewiesen ist, also in sich 
selbst unselbständig ist. Freundlicher gesagt: bis zu welchem Grad Arbeitsteilung 
Wissenschaft bereits in Beschlag genommen hat, und bis zu welchem Grad Wissen
schaft noch unspezialisiert betrieben werden kann. Uns allen ist bekannt, daß die 
älteren Professoren am allerwenigsten den Vorwurf des Fachidioten verdient haben, 
da sie als Theologen zugleich Mediziner, als Mediziner zugleich Juristen, und als 
Juristen zugleich Philosophen waren. Und daß die Ausübung des jeweiligen Lehr
amtes oft nur eine Frage der Einkommen war, die mit der einzelnen Professur ver
knüpft war. Wie beim Richter heute noch das Losverfahren, welchen Fall innerhalb 
welÄen Zeitraums er zu behandeln hat, üblich war — so war an vielen Universitä
ten bei relativ breit gelagerten Grundkenntnissen in der. Lehrverfassung die Aus
tauschbarkeit der Lehrpersonen gewährleistet. Es gab die scienttes lucratives, die mit 
hohen Pfründen und Dotationen versehen waren, und es gab eben auch die mage
ren Einkünfte aus gewissen Grundvorlesungen, in' der Artistenfakultät. Das ist 
heute — aus 100 Gründen — nicht mehr möglich. Wenn es nicht mehr möglich ist, 
dann ist nicht eine neue normative Konzeption von Wissenschaft dafür verantwort- 
lidi zu machen, sondern einfach ein anderer Grad an Ausarbeitung, an Fortgeschrit- 
tenheit der Inhalte, ein anderer Grad an Arbeitsleistung,.die dem Einzelnen zuzu
muten ist usf.

Dr. Lothar Vogel: ... die Situation der Gefährdung des Menschen durch Umwelt
probleme als Ergebnis einer nicht — anthropologisch betriebenen Wissenschaft 
selbst? Das macht deutlich, daß die rein positivistische Wissenschaft, die die Wissen- 
sdiaft außerhalb der Erkenntnis verstand, wie ein Gift durch die Natur vagabun
diert, und die Erde zu einem Trümmerplatz macht. Wir brauchen eine anthropolo
giebezogene Wissenschaft — und sehen darin auch die Freiheit der Wissenschaft 
dann erfüllt. Das hat uns gestern Bundesverfassungsrichter Professor Stein außer
ordentlich deutlich gemacht, daß sowohl der Staat in seinem Einfluß auf die Institu
tion der Hochschule problematisch ist, als auch die Wirtschaft als auch die Politik. 
Aber eine Wissenschaft, die als Wissenschaft zugleich erkenntnisbezogen ist, also sich 
am Menschen orientiert, an die inneren Erkenntnisgesetzmäßigkeiten, sie kann ohne 
die ungeheure Spezialisierung — die heute gewiß auch notwendig ist — trotzdem 
wieder zu einer Einheit, einer unversitas literarum kommen, indem sie immer den 
menschlichen Bezug sucht, und dieser Beziehungsprozeß, das ist gleichzeitig das, was 
wir als die Freiheit bezeichnen. Darin werden die Korruptionen überwunden, die 
heute die Wissenschaft durch Einfluß des Staates und der Wirtschaft erduldet, daß 
man ihr wünschen möchte, sie würde mit Professoren und Studenten auswandern!

Dr. Weinacht: Sicher ist ganz richtig, daß heute die Spezialisierung der Wissen
schaft an einen Punkt gekommen ist, wo die Systembildung, die Integration erfor-
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derlidi ist. Was -wir heute an Imegrationsversudien haben, etwa von der System- 
theorie her, ist eben nicht ausreichend, sie hat eben nicht genügend Theorie in sich, 
hat,'wenn man so will, keine Metaphysik—'im'Gegenteil, lebt von der Metaphy- 
sikleughung.

: Dazu sind sicher noch weitere Anstöße notwendig. Das ist mein Zwischenvotum 
'dazu, ohne allen Vorbehalt.

' Dr. H. H. Vogel: Sehen wir doch auf die Machtposition der Wissenschaft: Beispiel 
Medizin. Hier an den Universitäten hat sich ohne Einfluß des Staates oder der 
Wirtschaft' trotzdem eine Macht etabliert. Die Hochschulmedizin beherrscht als 
Machtkomplex die medizinische Wissenschaft. Neue Wissenschafsformen der Me
dizin: haben keinen Zutritt zur Hochschulausbildung. Sie werden einfach totge
schwiegen oder ihre Wissenschaftlichkeit wird bestritten. Auf diese Weise wird vie
les durch Jahre und Jahrzehnte von den Üniversitäten ferngehalten. Es kommt erst 
dadurch zur Außenseitermedizin. Dies ist ein'Problem der Konstitution der Hoch
schule! : ' '

Eckhard Behrens: :.. Wissenschaft bedarf von zwei Seiten her der Kontrolle. Die 
ihherkorporative',"die Selbstkontrolle der Wissenschaft innerhalb der einzelnen Insti
tution, der einzelnen Universität. Wie soll bei der Spezialisierung und Zersplitte
rung, die die Fachwissenschaft erfahren hat, eine inneruniversitäre Kontrolle funk
tionieren daraüfhin. daß zum Beispiel in einer Senatssitzung einer Universität ge
prüft werden soll, ob eine Berufungsliste, die von einer bestimmten Fakultät vor
gelegt wird, in Ordnung ist oder nicht. Im'Gründ fehlen da die Kriterien.'Warum 
sie fehlen, ist ganz deutlich. Weil es eine gemeinsame Grundüberzeugung'der Wis
senschaftstheorie innerhalb unserer Universitäten nicht mehr’gibt. Eine Universität 
ist m'. E. nur lebensfähig, wenn bestimmte wissenschaftstheoretische Grundüberzeu- 

' gungen allen Wissenschaftlern an dieser Universität gemeinsam sind. Wobei es ganz 
klär ist, daß die Grundauffassung an einer Universität ganz anders sein kann als an 
einer anderen. Aber überhaupt über die Fachgrenzen hinaus miteinander sprechen 
können und sich intern eine Meihüng' bilden zu können, das ist verlorengegangen. 
Das ist sogar innerhalb der einzelnen Fakultäten verlorengegangen, weil auch dort 
die Spezialisierung schon zu groß geworden ist...

Das ist die Ursache der Schwäche der Universität für die Selbstreform. Nur aus 
dem Inneren heraus wäre die Selbstreform von Forschung und Lehre möglich. Das 
ist das eine: die Universität braucht, wenn sie die Macht, die die Wissenschaft heute 
in der Gesellschaft besitzt, von innen her unter Kontrolle Halten will — auch den 
einzelnen Wissenschaftler unter Kontrolle halten will — daß er diese Macht nicht 
zum Schaden der Universität mißbraucht. Zum Beispiel — um ein Extrem zu nen
nen —: Auftragsforschung für Kriegszwecke usw. — Es gibt aber dieselben Miß
bräuche der wissenschaftlichen Freiheit auch auf medizinischem und pädagogischem 
Gebiet. Dazu bedarf es soldier wissenschaftsimmanenten Kriterien. Das ist das eine. 
Ich glaube aber, das würde nicht ausreichen, die Macht der Wissenschaft in der Ge
sellschaft genügend unter Kontrolle zu haben.

Es stellt sich die von Herrn Weinacht sehr hart gestellte Frage doch nach wie vor: 
Wie reguliere ich den internuniversitären Prozeß der Selbstkontrolle, wenn man 
nicht irgendeine Form der gesellschaftlichen Kontrolle institutionalisieren kann, die 
von außen auf die Universität als Ganzes wirkt. Dazu ist natürlich nichts In der 
Lage, was außerwissenschaftlich ist. Das kann nicht der Staat, das kann nicht die 
Wirtschaft, das können nicht die etablierten gesellschaftlichen Gruppen, ä la Ründ- 
funkräte — die könnten das sicher besser als der Staat —, aber auch der ist, wie wir
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das wohl riditig beurteilen, eigentlid) nicht in der Lage, stimulierend zu wirken. Er 
ist allenfalls in der Lage, bremsend zu wirken auf das, was aus der Institution her
auskommt, und gefährdet daher die geistige Freiheit einer solchen Institution, 
stumpft ab, nivelliert! Das einzige, was mir möglich erscheint, das ist eine Kon
trolle durch den Wettbewerb verschiedener Universitäten. Das ist auf der einen Seite 
Kontrolle durch Wissenschaft und auf der anderen Seite eine gesellschaftliche Form 
der Kontrolle. Die Gesellschaft könnte lernen, daß die Macht der Wissenschaft da
durch unter Kontrolle kommen kann, daß die verschiedenen wissenschaftlichen In
stitutionen untereinander in ein Konkurrenzverhältnis kommen. Die Gesellschaft 
wacht darüber, daß die Konkurrenz zwischen den Institutionen wirklich funktions
fähig ist. Das, was wir heute bei den autonomen Universitäten in Deutschland ha
ben, ist eine feudal abgesicherte Autonomie. Wir haben gar nicht den echten Zustand 
einer freien Wissenschaft, sondern wir haben Zustände, die wir im Bereich der Wirt
schaft im Zeitalter der Zünfte hatten. Wir haben eine ständisch-feudalistisch abge
sicherte Struktur, in der es einen wirklichen Wettbewerb zwischen den Universitäten 
nur in kleinen Ansätzen gibt. Dies ist viel zu wenig entwickelt. Ich bin der festen 
Überzeugung, daß sich die beiden Dinge bedingen: Die interne Kontrolle, die interne 
Kraft zur Selbstreform einerseits, und die Außcnkontrolle durch Wissenschaft ande
rerseits. Diesen Prozeß in Gang zu bringen, die'Universität zur Selbstreform zu 
bringen, wird ein sehr sehr langer Weg sein. Denn wir leben heute ganz in der gro
tesken Situation, daß man der Meinung ist, unsere Universitäten seien in der Lehre 
frei: Das ist jedoch nicht der Fall! Praktisch sind alle Fächer in der Lehre an irgend
welche Prüfungsordnungen gebunden. Die Prüfungsordnungen sind das Korsett für 
die Studienordnung. Die Prüfungsordnung muß durch das Nadelöhr der Genehmi
gung des Kultusministers, und das Kultusministerium genehmigt nur, was der Rah- 
menprüfungsordnung entspricht; die zuvor innerhalb des Hodischulausschusses der 
Kultusministerkonfercnz irgendwann einmal im Benehmen mit der Rektorenkonfe- 
rehz ausgedacht worden ist. Bis eine solche Rahmenprüfungsordnung einmal ge
ändert wird, vergehen Jahre und Jahrzehnte! — und selbst eine Experimentierklau
sel war bisher nicht durchzusetzen, die einigermaßen praktikabel wäre. Wenn eine 
Fakultät sich die Mühe macht, eine neue Prüfungsordnung auszuarbeiten, dann sitzt 
im Kultusministerium eine Bürokraft, die vergleicht mit dem Text der Rahmenprü
fungsordnung, wobei er dann abhakt, wo Abweichungen sind: Wird nicht genehmigt! 
Dann steht die Universität vor der Frage, ob eine Experimentalgenehmigung be
antragt werden soll, die dann noch unter der Voraussetzung steht, daß ja daneben 
auch die alte Prüfungsordnung bestehen bleibt, so daß gleichzeitig nach zwei ver
schiedenen Prüfungsordnungen geprüft und unterrichtet werden muß — etwas, was 
eine normale Fakultät natürlich niemals bewältigen kann. Bis man die Experimen- 
talgcnehmigung bekommt, vergehen mindestens zwei Jahre. Eines ist inzwisdien 
ganz sicher passiert: In der Universität ist der ganze Elan, der hinter der neuen Prü
fungsordnung stand, erlahmt. Deswegen waren die Kultusminister auch so scharf 
darauf, daß ein so kompliziertes Verfahren festgelegt wurde. Man ist nicht ein
gegangen auf lockerere und freiheitlichere Verfahren, wie das der Wissenschaftsrat 
und die Rektorenkonferenz vorgeschlagen haben.

Die Universitäten sind ihrerseits nicht auf die Barrikaden gegangen, weil sie ein
fach diese Dinge noch nicht durchschauen. Sic leben alle mit der Ideologie, sie wären 
in der Lehre frei.

Jobst v. Heynitz: Die Garantie des Art. 5 — Wissenschaftsfreiheit — wirkt nur 
gegen Eingriffe des Staates. Wie wirkt sie innerhalb der Universität, z. B. bei einsei-
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tiger Berufungspolitik einer Fakultät? Profi Stein gab gestern den Hinweis auf den 
Beamtenstatus. Es gibt im rechtlichen Bereich keine Antwort auf diese Frage. Daher 
die Frage an die Politologen:-Was-kann man tatsächlich tun, damit eine wirksame 
Konkurrenzsituation eintritt?

‘ Dr. Weinacht: Die Frage betrifft das-Recht der Selbstrekrutierung der Universi
tät. Dieses Recht,vsb großartig es sich anhört, und soweit es geschichtlich zurückver
folgbar ist — wurde nie rein ausgeübt. Die Mitsprache, Vorbehalte usf. des Landes
herrn, der Stifter, waren rechtlich verbürgt oder praktisch durchgesetzt immer sehr 
groß. Beispiel: Universität Freibürg im 18. Jahrhundert: Sie sperrte sich erbittert, wo 
ihr das Recht auf Selbstergänzurig zustahd gegen die Aufnahme einer neuen Wissen
schaft, nämlich die Wissenschaft von der Kameralistik. Dies galt als eine ganz un
wissenschaftliche und modische Erscheinung/Dem Landesfürsten — damals der 
Österreicher — deuchte dies nicht. Er hat den Einspruch der Universität beiseitege
schoben, den Lehrstuhl besetzt, und hat damit durch-oberste Entscheidung — in die
sem Falle Konkurrenz und Innovation aufgezwungen.. Das ist das Problem aller 
Mehrheiten, die sich zu ergänzen haben, daß natürlich die Minderheitsmeinung nicht 
zum Zuge kommt. Beispiel: Berufung auf den Lehrstuhl politische Wissenschaft in 
Freiburg: es ist eine reine Maditauseinandersetzung zwischen Persönlichkeiten und 
ihrem Anhang. Was kann man machen? Man kann sein Sondervotum an das Mini
sterium geben und hoffen, daß eine — verzeihen Sie den harten Ausdruck — Büro
kraft meine Meinung teilt und ihr zur sozialen Wirksamkeit verhilft! — wie das 
weiland die preußischen Reformer es mit dem Herrn Niebuhr in Bonn getan haben. 
Also die Hoffnung, daß unterlegener Sachverstand den großen Bruder Bürokratie 
zur Hilfe ruft und von dort, d. h. aus einer Machtlage, die nicht der inneruniversi
tären Machtverteilung entspricht, Korrektive zu erwarten sind.

Wenn Sie die Politik Eisensteins, oder C. H. Beckers In Preußen bei der Universi
tätspflege verfolgen, wurde gegen den erbitterten Widerstand der Universität durch
gesetzt, daß Lehrstühle für Pädagogik an der Universität eingerichtet worden sind. 
Die Universität hätte niemals einen solchen Lehrstuhl eingerichtet! — Heute ist es 
ähnlich mit der Hochschuldidaktik!

Die Frage, kann ein Gremium mit bestimmter Machtverteilung zu Neuerungen 
fähig sein, die diese Macht wieder beschneidet? Diese Frage ist bisher in Deutschland 
obrigkeitlich entschieden worden. Zu der Frage, die das Seminar sich stellt, ob diese 
obrigkeitlich günstige Entscheidung, die in vielen anderen Fällen ihre sehr ungünstige 
Schlagseite hat, durch Konkurrenz abgelöst werden kann, würde ich sagen: 
kurzfristig sicher nicht! Aber der Zug des internationalen Wettbewerbs spielt schon 
heute eine Rolle. Die Kultusminister spielen das Argument natürlich gegen be
stimmte Reformvorstellungen aus, daß man im Wettbewerb der Wissenschaften 
nicht mehr konkurrieren könnte.

Dr. H. H. Vogel: Würden die Universitäten in echtem Wettbewerb miteinander 
konkurrieren, einerseits um die fruchtbareren Ideen und die bessere Hochschuldidak
tik, andererseits um die besseren Studenten, dann könnte es sich keine Universität 
leisten, sich neuen, fortschrittlichen oder auch altbewährten Wissenschaftsrichtungen 
zu verschließen, eine Haltung, die sehr viel mit der ständisch-feudalistischen Absi
cherung der spätmittelalterlichen Zünfte zu tun hat, worauf Eckhard Behrens hin
gewiesen hat. Ein Wirtschaftsbetrieb in einer marktwirtschaftlichen Ordnung kann 
sich dem Fortschritt, der Innovation auch nicht verschließen, wenn er im Wettbe
werb bestehen will. Den Universitäten fehlt gewissermaßen die »freie Marktord- * 
nung der Kultur«.
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Der rechtlich abgesicherte freie Wettbewerb der Universitäten rechtfertigte und 
stärkte einerseits ihre Autonomie; er zwingt sie andererseits geradezu zur Öffnung 
der Gesellschaft gegenüber. Denn »Bedürfnisse« der Gesellschaft sind es letzten 
Endes, die den Zustrom der Studenten an diese oder jene Universität »lenken«. 
Eine stärkere oder geringere »Nachfrage« müßte sich, dann aber auch in der finan
ziellen Ausstattung der Hochschule und in dem Einkommen ihrer Lehrer nieder- 
scblagen. Man könnte auch hier an den »BUdungsgutschein« Johann Peter Vogels 
denken.

Demokratische Mehrheitsbeschlüsse .über das, was gelehrt werden soll, und die 
Unterordnung einer Minderheit unter solche Mehrheitsbeschlüsse widerspricht voll
kommen der Wissenschaftsfreiheit. Wenn ich mit einer Vorlesung nicht einverstan
den bin, muß ich die Möglichkeit haben, in eine andere Vorlesung oder in eine an
dere Universität auszuweichen, die meinen Vorstellungen.und Erwartungen besser 
entsprechen. Dies zum Votum Studer. Der Wettbewerb eröffnet Alternativen. Auch 
in 'der Lehre ist Demokratie fehl am Platze.
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I .•

Die Stiftung(als Erscheinungsbild der Kechtsordiiung

> Georg Strickrodt

' 1: Ausgehend von der heutigen Stiftungswirklidikeit in den die zi
vilrechtliche Gestaltungsfreiheit gesetzlich gewährleistenden Staaten, 
ist eine große Vielfalt und breite Entwicklung im neuzeitlichen Stif
tungswesen festzustellen. Daneben steht mancherlei Althergebrachtes 
an* staatlichen, kommunalen und kirchlichen Stiftungseinrichtungen. 
Für die künftige Entwicklung des sozialen Organismus in seinen drei 
Erscheinungs- und Funktionsbereichen sind allerdings nur die aus der 
rechtlichen Privatautonomie hervorgegangenen und auf dieser beru
henden Stiftungen von Bedeutung.

Das Interesse an Stiftungen kann auf mannigfach unterschiedliche 
Weise begründet sein: Dotierung von kulturellen und sozialen Zwek- 
ken aus einem stiftungsgebündenen Kapitalfonds, Unterhaltung und 
Leitung einer Bildungs- oder Krankenanstalt, Sicherung der Selbstän
digkeit eines Unternehmens gegen Zufälligkeiten und Überfrem
dungsgefahren im Erbgang, dies vor allem auch mittels jFämilien- 
stiftüngeri.

Von einzigartiger Bedeutung sind demgegenüber die erst in neuester 
Zeit in ihrem Wesen richtig erkannten Funktionsträgerstiftungen,' bei 
denen es auf die gemäß bestimmten Ideen des Geistes- und Rechtsle- 
bens gestellten individuellen Aufgaben ankommt, wohingegen dem 
Stiftungsvermögeh die Rolle der Sicherung voller Unabhängigkeit für 
das'auftragsgemäße Tätigwerden der Stiftungsorgane und der von 
diesen berufenen Mitwirkenden obliegt. Zwecksetzung, bzw. indivi
dueller Leistungsauftrag und verantwortliche Eigentätigkeit der Or
gane (insbesondere des' Vorstands) gehen bei den Funktionsträgerstif
tungen eine unauflöslich enge Verbindung ein und konstituieren, diese 
als:$elhstt;rägende Gebilde in.Rechtsordnungund Gesellschaft. -
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Von Stiftungen sollte nur dort gesprochen werden, wo über 
• bloße Schenkungsvorgänge hinaus eine auf eine längere Dauer begrün

dete (»gestiftete«) Einrichtung mit den drei Wesenselementen der 
rechtsfähigen Stiftung geschaffen wird: Leistungszweck, Vermögens
grundlage, Eigenorganisation. Eine so begründete Stiftung besitzt in 
dreifacher Hinsicht volle Unabhängigkeit: gegenüber Eigentums- und 
Vermögenspositionen Privater und deren Erben, von wechselnden 
vereinsmäßigen Mitgliederkreisen und von den politischen Funktions
trägern in Staat und Gesellschaft. Wo in einer dieser drei Beziehungen 
Abhängigkeiten bestehen, handelt es sich nicht um Stiftungen im vol
len idealtypischen Sinne dieses Realisierungsbegriffs. Einrichtungen, 
bei denen derartige Abhängigkeiten vorhanden sind, die aber dennoch 
die Bezeichnung Stiftung in ihrem Namen führen, können zwar 
durchaus förderungswürdige und sogar auch im steurrechtlichen 
Sinne gemeinnützige Zwecke verfolgen, für die Gestaltungsaufgaben 
einer neuen Rechts- und Gesellschaftsordnung kommt ihnen jedoch 
keine beispielgebende Bedeutung zu. Sie sind im Rechtssinne auch mei
stens keine Stiftungen, sondern Gesellschaften des Handelsrechts oder 
private Vereine.

Die Rechtsgestalt der selbständigen, unabhängigen, und rechtsfähi
gen Stiftung wird in Mitteleuropa in der Gesetzesform »Stiftung« 
verkörpert (deutsches BGB, schweizerisches ZGB). In den angelsäch
sischen und westeuropäischen Ländern lassen sich, soweit die einzelne 
Gründung nicht durch staatliches Privileg ausnahmsweise eigene 
Rechtsfähigkeit bei voll gewahrter Unabhängigkeit erhalten kann, 
mit Hilfe von Trust- und Treuhandkonstruktionen der rechtsfähigen 
Stiftung annähernd gleichwertige Gebilde schaffen. Dabei kommt es 
aber entscheidend darauf an, daß keine privaten Verfügungsrechte, in 
oder über solche Einrichtungen bestehen, daß also allein der bei der 
Gründung gesetze Zweck maßgeblich ist und bleibt, daß niemandem 
Sonderrechte am Stiftungsvermögen zustehen, daß die Verantwor
tungsträger der individuell ausgebildeten Einrichtung keinerlei Wei
sungen unterworfen sind und diese auch tatsächlich alle Fremdein
flüsse fernhalten.

3. Das Stiftungswesen ist in den Ländern der freien Welt mit der 
Bereitstellung bedeutender Zweckvermögen und mit der Schaffung 
leistungsfähiger - Organisationsinstrumente in diesem Jahrhundert
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zwar eindrucksvoll in Erscheinung getreten, jedoch sind dem sozialen 
Organismus in seinen Wesensgliedern und Ordnungsfunktionen da
durch nicht die so dringend benötigten Erneuerungskräfte zugeströmt. 
Gerade die großen Stiftungen, vor allem in den USA, sind schon seit 
längerer Zeit aus verschiedenen Ursachen politisch umstritten, und 
auch in der jüngeren europäischen Generation, die in Stiftungen 
hauptsächlich die Ausdrucksformen einer »etablierten Gesellschaft« 
des »Establishments« sehen will, werden Zweifel laut.

Eine solche gesellschaftspolitische Kritik am Stiftungswesen knüpft 
an die vielen Stiftungen zustehenden, u. U. sehr weitreichenden 
steuerlichen Privilegierungen an, die keine entsprechende Öffentlich
keitskontrolle der Stiftungstätigkeit zum Äquivalent haben. Deren 
prinzipiell respektierte Unabhängigkeit von allen staatlichen und ver
bandsmäßigen Machteinflüssen wird der Öffentlichkeit gegenüber 
nicht durch eine angemessene Publizität über die Stiftungsvorgänge 
selbst honoriert; eine Publizität, die vor allem auch jeden Verdacht 
privater Vorzugsbehandlung und Patronage ausschließen müßte. Nur 
unter solchen Voraussetzungen wird der in den meisten Ländern mit 
dem Status der Gemeinnützigkeit verbundene Verzicht auf hohe 
Steuerbeträge zu Lasten des allgemeinen Etats (Erbschaft- und Schen
kungssteuer, Körperschaft-, Einkommen-, Vermögensteuer) überhaupt 
noch in der politischen Öffentlichkeit zu rechtfertigen sein. Der häufig 
geäußerte Verdacht, daß Stiftungsgründungen in erster Linie nur zur 
Steuervermeidung vorgenommen werden, lastet als eine schwere poli
tische Hypothek auf einem frei zu entwickelnden neuzeitlichen Stif
tungswesen. Dies wird bei den nun bevorstehenden großen Reformen, 
die sowohl dem Stiftungsrecht als auch dem hierfür maßgeblichen 
Steuerrecht gelten, von großer Bedeutung sein.

4. Zur Verankerung der Stiftungsidee in einer dieser angemessenen 
Rechtsordnung sind, vor allem in jenen Ländern, die bereits ein der 
Privatrechtsautonomie verpflichtetes Stiftungsgesetzesrecht besitzen, 
große Anstrengungen erforderlich, die sich in erster Linie durch exem
plarische, d. h. öffentlich ganz allgemein überzeugende Neugründun
gen bewähren müssen. Dazu wird jede Stiftung, die diese Bezeichnung 
vor der Öffentlichkeit führen will, sich in eindeutiger Weise als aus 
dem Stiftungsgesetzrecht herausgestaltet und diesem allein verpflichtet 
erweisen müssen. Als Ausdruck ihrer Uneigennützigkeit hat eine solche
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Stiftung sowohl ihre Vermögensverwaltung offen zur Darstellung zu 
bringen, als auch das eigenverantwortliche Wirken, ihres Vorstandes 
im Rahmen des Satzungsauftrags zu bezeugen.

Indem die der gesetzlichen Gestaltungsform der Stiftung verpflich
teten Gründungen sich dem umfassenden sozialen Organismus einord- 
nen, nehmen sie mit ihrem Vermögen am Leistungsaustausch des Wirt
schaftslebens und mit dem zweckgerichteten Wirken ihres Vorstandes 
am freien Geistesleben teil, während sie die Gewährleistung ihres Be
stands und ihrer Unabhängigkeit dem Rechtsleben verdanken. Damit 
aber tritt ein für die weitere Entwicklung des Stift'ungswesens einzig
artig bedeutsames Moment in Erscheinung: die Stiftung in ihrer Aus
prägung selbstloser Zweckverwirklichung ruft nach einer Selbstbesin
nung im staatlichen Bereich. Der Staat der öffentlichen Daseinsvor
sorge, des wirtschaftlichen Interventionismus und der mühsam gebän
digten Interessen- und Machtverhältnisse in der Gesellschaft muß sich 
den Stiftungen gegenüber auf seine eigene Uneigennützigkeit als 
Rechtsstaat besinnen.

Der Staat tritt den rechtsfähigen Stiftungen in dreifacher Gestalt 
gegenüber: als Träger der Gesetzgebung, die unter verfassungsrecht
lichen Sicherungen die Grundrechte, auch zu Gunsten juristischer Per
sonen, zu wahren hat, als’ Träger der Gerichtsbarkeit, die über alle 
Rechtsverletzungen wacht, und als Ordnungsbehörde, die auf geprüfte 
Rechenschaftsberichte und eine ordnungsgemäße Vorstandstätigkeit zu 
sehen hat, sich dabei allerdings mit den eigenen Anforderungen auch 
immer der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterworfen sieht. 
Dieser den Stiftungen begegnende Staat ist also reiner Rechtsstaat. 
Wer diesem mit einer stiftungsartigen Tätigkeit ausweicht, weil er 
überhaupt nicht mit »dem« Staat zu tun haben will, dem wird dann 
konsequenterweise auch der Schutz der Öffentlichkeit fehlen, seine 
Behauptung der Uneigennützigkeit ermangelt der Glaubhaftmachung 
und Bestätigung; dies bleibt seine Privatsache. Aber wer dem Rechts
staat nicht die diesem zukommende Ehre erweist, der ruft die schran
kenlose Entfaltung des Machtstaates herbei.

Mit einem voll entwickelten Stiftungswesen bezeugt der Staat selbst 
seinen oftmals verborgenen Rang als Rechtsstaat. Die Stiftungen sind 
also eines seiner Erscheinungsbilder in der Gesellschaft. Indem so dem 
Rechtsstaat das um der Gesundung aller öffentlichen Verhältnisse wil-
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len so dringend erforderliche Vertrauen der Rechts- und Zeitgenossen 
in neuer Weise zufließt, offenbart aber auch die aus der Rechtsordnung 
hervorgehende Stiftung ganz neue Qualitäten, die weit in alle öffent
lichen Verhältnisse hinein zu wirken bestimmt sind. Dadurch, daß die 
Organe selbständiger und unabhängiger Stiftungen allein dem Sat
zungsauftrag folgen, zeigen sie sich als-Träger eines Amtes, das ganz 
in der Zivilrechtsordnung begründet ist. Je mehr dabei, wie in Funk
tionsträgerstiftungen, alles auf ein zweckhaft gestaltendes Wirken der 
Stiftungsorgane selbst ankommt, um so deutlicher tritt diese einzig
artige Verbindung von Rechtsordnung und freiem Geistesleben in Er
scheinung. Das Stiftungswesen und die dieses tragende allgemeine 
Rechtsordnung können somit aus dem. Geist der echten Funktionsträ
gerstiftung heraus neue Gestaltungsimpulse erfahren.

5. Aus gegebener Veranlassung ist die Schaffung eines Komplexes 
selbständiger, voneinander unabhängiger Stiftungen angeregt worden 
mit dem ausschließlichen Zweck der gänzlich vorurteilslosen und mög
lichst umfassenden, vielschichtig tiefgründigen Erfassung, systemati
schen Ordnung und berichtsmäßigen Darstellung aller irgendwie in 
den breitesten Bevölkerungskreisen lebendigen Vorstellungen vom 
Bild und Wesen des Menschen, insbesondere in seinen eigenen Begeg
nungen mit Konflikten im Privat-, Strafrecht und in der öffentlichen 
Daseinsvorsorge.

u,:
9 ’ >
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Zahlen aus der Volkswirtschaft 
zusammengestellt von Diederidi Römheld

Prebindices* Handels- Arbeitsmarkt 
bllanz

umlauf* Grund- Einzelhan- Lebens- +Export- offene Arbeits
stoffe delspreise Haltung* Uberschuß Stellen lose

Zeitraum ME/JE MD/JD6 MM/JI MM/JD MS/JS ME/JD ME/JD
Mio.DM 1958-100 1 958-1008 1 962-100 Mio.DM Tsd. -- Tsd.

Zeitpunkt Bargeld

oder

1967 31'574 
32499 
34 617 
36 480 
39 494
38 650
39 790
39 494 
38 500 
38 421
40 247 
40 540 
40 516
42 379
43 121 
42 656 
42 722

-104,0 ^20;
• 100,7 • w 107,1

101,9 108,7
104,3 112,5
105,2 118,0.
105,2 119,1
105.2 119,7
105,6 120,1
105.8 121,1
106.5 121,7
107.1 122,3
107.3 122,5
107.9 122,7
108.3 123,3
108.5 123,8
109.4 123,6
110.1 125,0

114;4 ' +16 862' 301,9 465,9' .
Vlri6;r‘’ +'18 372- '"498,2• ‘ 3i2,7'

119.3 +15 584 754,7 175,5
123,7 +15 670 792,0 . ..140,7
130,5-- .+ 15 892 , 641,2 196,5
132,0 ‘ + '1 530' 570,1 170,1
132.5 + 937 ,.»492,5^ .: 208,0 .
133,1 + 1 870 438,0 269,8
134.3 + 1 069 460,7 375,6
135,0 + 1 760 501,6 369,0 .
135.6 •‘+ 1 679 536,3 268,3
135,9 .•+ ;i 358‘ 554,9 . 231*2..
136.5 + 1 315 576,6
137.4 + 1 235 600,8
138.5 + 1 622 600,8
138.5 + 1 342v 596,2
140,0
140.6

1968
1969
1970
1971

10/71
11/71
12/71
1/72
2/72
3/72
4/72
5/72 208,3

190.2 
196,8
198.3 

593,6v 194,7v 
558,4v 214,9v

6/72
7/72
8/72
9/72 f

10/72 f f f f

MA, MM, ME, MS, MD Monats- v. ,
JA, JM, JE, JS, JD Jahres- } -»nfa-S,-™tre,-ende

f) Zahlen liegen noch nicht vor v) vorläufige Zahlen
Anmerkungen:
1) Die hier wiedergegebenen Zahlenfolgen sind noch nicht saisonbereinigt.
2) Bilanzzahlen der Deutschen Bundesbank, also ohne vom Bund aus ausgegebene 
Scheidemünzen und mit Kassenbeständen der Kreditinstitute sowie mit den im Aus
land befindlichen deutschen Noten.
Der Bargeldumlauf M ist neben seiner Umschiagehäufigkeit U und dem Waren
angebot Q ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für das Preisniveau P:MxU = QxP 
(FISHERsche Tauschgleichung).
3) Diese Indexzahlen geben nicht notwendig die Entwicklung des Preisniveaus P 
wieder, da sie jeweils nur einen kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Warenangebot 
berücksichtigen.
4) 4-Personen-Arbeitnehmer-Haushalt mit ■ mittlerem Einkommen des all 
nenden aushaltsvorstandes...
5) Ab Mai 1968 ist 1962 das Bezugsjahr.
6) Ab 1969 ist 1962 das Bezugsjahr.
Quellen:
Ausweise, Monatsberichte und Geschäftsberichte der Deutschen Bundesbank, Frank- 
fürt/Maln; »Statistischer Wochendienst« des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden

-durchschnitt, -summe,

vefdie-ein
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